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Alterssicherung: Die Betriebliche 
Altersversorgung
Im Koalitionsvertrag ist eine Stärkung der 
betrieblichen Altersversorgung vorgesehen, 
sie soll auch für Mitarbeiter/-innen von Klein- 
und Mittelbetrieben selbstverständlich 
werden. Das aktuelle Heft beschäftigt sich  
mit der Frage, welche Rolle der betrieblichen 
Altersversorgung im System der Alterssiche-

rung zukommen kann, mit folgenden Beiträgen:
Florian Blank thematisiert „Die betriebliche 
Altersversorgung als Gegenstand der Sozial
politik – Stand der Dinge und Weiterent
wicklung.“ Judith Kerschbaumer beschäftigt 
sich mit der „Reform der betrieblichen Alters-
versorgung aus der Sicht von ver.di: Vorstellun-
gen zur Stärkung der bAV für Geringverdiener.“
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Die betriebliche Altersversorgung (bAV) spielt 
seit der Rentenreform von 2001 eine neue 
Rolle im deutschen System der Alterssiche-
rung – ihre Regulierung und Nutzung folgt 
nun nicht mehr nur personalpolitischen Kalkü-
len, sondern auch einem sozialpolitischen 
Auftrag. Der Beitrag nimmt diese neue Rolle 
zum Ausgangspunkt und nimmt eine Be- 
standsaufnahme der sogenannten „zweiten 
Säule“ des Sicherungssystems vor. Dabei 
werden insbesondere empirische Erkennt-
nisse zu Verbreitung, Nutzungsbedingungen 
und Sicherungslücken behandelt sowie 
Probleme der Weiterentwicklung der bAV aus 
sozialpolitischer Perspektive diskutiert. 

(1) Einleitung 

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
nimmt seit 2001 eine neue Rolle im deutschen 
Alterssicherungssystem ein. Sie hat nun 
auch eine explizite sozialpolitische Funktion, 
sie soll zum Ziel der Lebensstandardsiche-
rung im Alter beitragen. Der Beitrag nimmt 
diese neue sozialpolitische Funktion zum 
Ausgangspunkt einer Bestandsaufnahme  
der bAV und geht der Frage nach, in welchem 
Umfang und zu welchen Bedingungen 
Beschäftigte in diese Form der Alterssiche-
rung einbezogen werden. Zudem werden 
Probleme diskutiert, die sich im Zusammen-
hang mit dem aktuell durch die Politik ver
folgten Ziel, die Verbreitung der bAV zu erhö-
hen, ergeben. Im Weiteren wird dazu 
zunächst auf die neue Rolle der bAV einge-
gangen (2). Daran anschließend werden 
empirische Befunde zur bAV zusammenge-
fasst (3). Ein kurzer Blick über den deutschen 
Tellerrand hinaus wird in Abschnitt (4) vor
genommen. Der Abschnitt (5) diskutiert  
aktuelle Probleme der Weiterentwicklung der 
bAV, auch Aspekte, die neben Fragen der 
Verbreitung der bAV möglicherweise zu kurz 
kommen. Ein Fazit schließt den Beitrag ab (6). 

(2) Die neue Rolle der betrieblichen Alters
versorgung 

Infolge der Rentenreform von 2001 hat die 
bAV eine neue Rolle in der deutschen Alters-
sicherungspolitik übernommen. Sie ist, so 
kann man sagen, überhaupt erst in das Blick-
feld der Sozialpolitik und der auf sie konz
entrierten Forschung gerückt. Bis dahin galt 
für das Alterssicherungssystem die Be
schreibung Kaufmanns (2003, S. 283 f.): Die 
Rentenreform von 1957 „… hat die Renten-
versicherung zum finanziell aufwendigsten 
Bestandteil des Sozialbudgets werden 
lassen. Dem damit erreichten hohen gesetz
lichen Sicherungsstandard für die ‚Normal
arbeitsverhältnisse‘ entspricht ein geringer 
Ausbau der betrieblichen Altersversorgung, 
welche im Wesentlichen nur für Führungs-
kräfte eine größere Rolle spielt.“  

Seit der Rentenreform 2001 unter Minister 
Walter Riester soll die Alterssicherung für 
Beschäftigte regelmäßig im so genannten 
„Drei-Säulen-Modell“ erfolgen, in dem die 
bAV die zweite Säule neben Gesetzlicher 
Rentenversicherung (GRV) als erster und 
bedeutendster Säule und staatlich geförder-
ter privater Vorsorge („Riester-Rente“) als 
dritter Säule darstellt. 2 

Ausgangspunkt der Reform war das Ziel, den 
erwarteten Anstieg der Beitragssätze zur 
GRV zu begrenzen, was durch eine Senkung 
des Leistungsniveaus der GRV erreicht 
werden soll. Leistungsziele der Rentenver
sicherung wurden damit Finanzierungszielen 
nachgeordnet. 3 Mit diesem Systemwechsel 
zieht sich der Staat zwar aus der Verantwor-
tung für die individuelle Sicherung zurück und 
delegiert die Entscheidung, ob und welche 
Sicherungswege neben der obligatorischen 
GRV genutzt werden, an die Bürgerinnen und 
Bürger. Er reguliert aber weiterhin die zweite 
und dritte Säule und fördert ihre Nutzung auf 

Aus der Altersforschung  

Die betriebliche Altersversorgung als Gegenstand der  
Sozialpolitik – Stand der Dinge und Weiterentwicklung 1

Florian Blank 

 

Endnoten: 

1	 Zuerst erschienen in 
Sozialer Fortschritt, Jg. 64 
(2015) Heft 8, S. 184-189. 
Der Beitrag wurde an ein-
zelnen Stellen aktualisiert.
2	 Dabei ist anzumerken, 
dass die deutsche Defini-
tion und „Zählung“ der 
„Säulen“ der Alterssiche-
rung von anderen, im in-
ternationalen Kontext ver-
wendeten, Konzepten ab-
weicht. Das trifft nicht zu-
letzt im Vergleich mit dem 
„Drei-Säulen-Modell“ der 
Weltbank zu, insbesonde-
re mit Blick auf die Ziel-
setzung der einzelnen 
„Säulen“ und dem ver-
pflichtenden Einbezug 
von Bevölkerungsgrup-
pen.
3	 Zu Details und Hinter-
gründen der Reform siehe 
Schmähl (2007).
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verschiedenen Wegen finanziell. Die drei 
Säulen verfolgen damit dasselbe Ziel, nämlich 
einen Beitrag zur Lebensstandardsicherung 
im Alter zu liefern. Es besteht dabei keine 
Arbeitsteilung in der Zieldimension der Sub-
systeme (wie es etwa bei einer Ausrichtung 
des öffentliches System auf eine Basis
sicherung und der Nutzung der bAV zur am 
Erwerbsleben und an Beiträgen orientierten 
Lebensstandardsicherung der Fall wäre). 4 
Die rechtlichen Regeln zur bAV wurden durch 
die Reform 2001 angepasst. Dazu zählt nicht 
zuletzt die Schaffung eines Rechtsanspruchs 
auf Entgeltumwandlung. 5 Das bedeutet, 
dass Beschäftigte von ihrem Arbeitgeber ver-
langen können, einen Teil ihres Einkommens 
in Ansprüche auf eine Betriebsrente umzu-
wandeln. Diese Form der Vorsorge wird durch 
Steuer- und Sozialabgabenfreiheit gefördert. 
Die bAV wurde damit auch zum Mittel der 
individuellen Vorsorgeplanung. Gleichzeitig 
wurden der rechtliche Rahmen und die Rolle 
der Tarifparteien in der bAV verändert. Tarif-
vertraglich vereinbarte Entgelte dürfen nur 
dann umgewandelt werden, wenn ein Tarif-
vertrag diese Möglichkeit vorsieht (Tarif
vorbehalt). Seit der Reform haben die Tarif-
parteien entsprechend in zahlreichen Tarifver-
trägen die Möglichkeiten und Bedingungen der 
bAV durch Entgeltumwandlung geregelt. 6 
Schließlich wurden mit der Reform auch die 
Bedingungen der arbeitgeberfinanzierten bAV 
angepasst (Verkürzung der Dauer bis zur 
Unverfallbarkeit von Zusagen) sowie Pensi-
onsfonds als fünfter Durchführungsweg ein-
geführt. Spätere Reformen verstetigten diese 
Neuausrichtung. Die bAV hat durch die Refor-
men den dominierenden Charakterzug einer 
Arbeitgeberleistung eingebüßt, die, wenn 
auch gesetzlich reguliert, zuvörderst personal-
politischen Kalkülen dient. Stattdessen steht 
sie nun zwischen individueller Vorsorge, be-
trieblichen Nutzenkalkülen, sozialpolitischem 
Auftrag und tarifpolitischer Regulierung. 7 

Aus sozialpolitischer Sicht besteht die Gefahr, 
dass keiner der an die bAV gestellten An-
sprüche befriedigend erfüllt wird, da diese 
potenziell widersprüchlich sind. So kann  
die einzelbetriebliche Bewertung eines bAV-
Angebots zur Positionierung eines Unter
nehmens als attraktiver Arbeitgeber mit dem 
Ziel einer flächendeckenden Absicherung al-
ler Beschäftigten zu weitgehend einheit

lichen Bedingungen kollidieren. Aus sozial
politischer Sicht ist damit die Frage zu stellen, 
ob und inwiefern das aktuelle System An
sprüchen an eine gute Absicherung genügt 
– ob nicht zuletzt begründet u. a. durch die vor 
2001 bestehenden Betriebs- und Branchen
traditionen aber auch verschiedene Hand-
lungsspielräume der Betriebs- und Tarifpartei-
en Umsetzungsprobleme und Sicherungs
lücken festzustellen sind. 

(3) Empirische Befunde

bAV allgemein 
Daten zur Verbreitung der bAV liegen aus ver-
schiedenen Quellen vor. 8 Im Weiteren wer-
den einige Kennzahlen zur Größenordnung 
der Verbreitung wiedergegeben. 
In der Privatwirtschaft verfügte 2011 die 
Hälfte der Betriebe über eine bAV, die Hälfte 
der Beschäftigten in der Privatwirtschaft war 
durch bAV-Anwartschaften gesichert (TNS 
Infratest 2012a; Arbeitgeberbefragung). Einer 
Trägerbefragung von TNS Infratest (2014,  
S. 12) zufolge betrug 2013 der Anteil der durch 
die bAV abgesicherten sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in Privatwirtschaft und 
öffentlichem Dienst 59,5 %. Im Vergleich  
zu 2001 ist damit eine größere Verbreitung 
der bAV festzustellen. Seit 2009 muss aber 
mit Blick auf den Verbreitungsgrad von einer 
Stagnation gesprochen werden; bei einem 
Aufwuchs an sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung ist allerdings eine steigende 
Anzahl von abgesicherten Beschäftigten fest-
zuhalten (TNS Infratest 2014, S. 12). Sowohl 
der Anteil der abgesicherten Beschäftigten 
wie auch der Anteil der Betriebe mit einem 
bAV-Angebot differiert u. a. nach Betriebs
größenklassen und Branchen: Auf Grundlage 
einer Arbeitgeberbefragung wird von TNS 
Infratest (2012a, S. 39 f.) unter ausgewählten 
Branchen, in denen rund 80 % der Beschäf-
tigten in der Privatwirtschaft tätig sind, für 
2011 ein Spitzenwert von 84 % Beschäftigten, 
die über eine bAV verfügen, für den Bereich 
„Kredit und Versicherungen“ verzeichnet, für 
die „sonstigen wirtschaftlichen Dienst
leistungen“ dagegen ein Wert von 23 %. Die-
selbe Datengrundlage zeigt unter den Be-
triebsgrößenklassen den höchsten Verbrei-
tungsgrad (84 % der Beschäftigten) in der 
obersten Klasse (Betriebe ≥ 1.000 Beschäf-

4	 An diesem neuen Sys-
tem der Alterssicherung 
ist aus unterschiedlichen 
Gründen Kritik geübt wor-
den. Neben der grundle-
genden Kritik an der Ab-
kehr von einem Siche-
rungssystem, in dem das 
Erreichen des Ziels der 
Lebensstandardsicherung 
für den Großteil der Be-
völkerung allein in öffent-
licher Verantwortung liegt 
(etwa Dedring u.a. 2010), 
ist auch an der Funktions-
weise des „Drei-Säulen-
Modells“ und seinen ein-
zelnen Bestandteilen Kri-
tik geäußert worden. Es 
wird nicht zuletzt befürch-
tet, dass das Zusammen-
spiel aus in mehrfacher 
Hinsicht geschwächter 
erster Säule (siehe hierzu 
im Überblick Blank u. 
Schulze Buschoff 2013) 
und mangelnder zusätzli-
cher Absicherung mittel-
fristig zu geringen Alters-
einkommen und sogar zur 
Wiederkehr von Altersar-
mut führen kann (siehe 
Seils 2013; Vogel u. Mo-
tel- Klingebiel 2013; Kist-
ler u. Trischler 2014).
5	 Zur Entgeltumwand-
lung im Detail siehe Blank 
(2014).
6	 Allerdings war die Ent-
geltumwandlung schon 
vorher Gegenstand von 
Tarifpolitik, vgl. Bispinck / 
WSI-Tarifarchiv (2001, S. 
III).
7	 Diese Position des 
„Dazwischens“ ist in der 
sozialwissenschaftlichen 
Forschung mehrfach her-
vorgehoben worden: Ber-
ner (2008, S. 411) macht 
Tendenzen von „Sozialpo-
litisierung“, „Korporatisie-
rung“, „Vermarktlichung“ 
und „Individualisierung“ 
in der neuen bAV aus; 
Fehmel (2013) spricht von 
„Tarifsozialpolitik“; und 
Jeanrond (2013, S. 474) 
hebt die neue Rolle der 
Gewerkschaften hervor, 
die nun „semisouverän ei-
ne hoheitliche sozialpoliti-
sche Funktion“ wahrneh-
men würden.
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tigte), den niedrigsten (27 % der Beschäftig-
ten) in der Klasse der Betriebe mit 1 – 4 
Beschäftigten (TNS Infratest 2012a, S. 32 ff.). 
Mit diesen Zahlen zur gestiegenen Verbrei-
tung ist noch nichts zu Umfang und Qualität 
der Absicherung gesagt.  

Nicht nur die Verbreitung der bAV ist gestiegen, 
auch die Deckungsmittel sind gewachsen, 
von 332 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf 521 Mrd. 
Euro im Jahr 2012 (aba-online 2015). Außer-
dem hat sich die Tragung der Finanzierung 
relativ von einer überwiegend arbeitgeber
finanzierten Leistung zu einem häufig ge-
meinsam oder sogar durch die Arbeitnehmer 
allein finanzierten Sicherungssystem ver-
schoben. 

bAV durch Entgeltumwandlung 
Die individualisierte bAV durch Entgeltum-
wandlung wird von weniger als einem Viertel 
der Beschäftigten genutzt. Auch hier zeigen 
sich deutliche Unterschiede in der Verbrei-
tung, etwa nach Branchen. Auf der individuel-
len Ebene ist unter anderem festzuhalten, 
dass die Wahrscheinlichkeit der Absicherung 
durch die bAV mit dem Einkommen steigt, 
ebenso die absolut umgewandelten Beträge. 9 

Die Entgeltumwandlung ist in der Folge der 
Reform von 2001 durch eine Vielzahl von 
Tarifverträgen geregelt worden (vgl. Huke 
2011; Blank 2014, S. 136 ff.). Diese enthalten 
Bestimmungen zu 
–– Möglichkeit, Umfang, Voraussetzungen  
der Entgeltumwandlung, also etwa Anfor-
derungen an die Dauer der Betriebszuge
hörigkeit der Beschäftigten, 

–– umwandelbaren Entgeltbestandteilen, 
etwa Beschränkung auf das Urlaubsgeld 
oder Ausschluss des Mindestlohns von  
der Umwandlung, 

–– Zuschüssen des Arbeitgebers und beglei-
tenden Regeln (Absolutbeträge ohne 
Eigenbeteiligung des Arbeitnehmers 
ebenso wie anteilige Zuschüsse), 

–– bevorzugtem Versorgungswerk oder 
Durchführungsweg, 

–– abgesicherten Risiken (Erwerbsminderung, 
Hinterbliebenenrenten) und 

–– weiteren Aspekten (Unverfallbarkeit,  
Informationsrechte).  

Dabei stehen viele dieser Vertragswerke in 
der Kontinuität der vermögenswirksamen 

Aus der Altersforschung

Leistungen (VWL) und überführen diese 
Leistungen teils zu Zwecken der Alters
sicherung oder regeln die Verrechnung der 
VWL mit neuen Alterssicherungsleistungen. 
Die Förderung der Entgeltumwandlung  
durch Sozialabgabenfreiheit hat Rückwirkun-
gen auf das öffentliche System der sozialen 
Sicherung. Hier ist zusammenfassend festzu-
halten, dass durch diesen Fördermechanis-
mus individuelle Ansprüche gegenüber der 
Sozialversicherung reduziert werden, der 
Sozialversicherung potentiell Einnahmen ent-
zogen werden und das allgemeine Renten
niveau beeinflusst wird. 10 Die Förderung der 
Entgeltumwandlung ist daher mit Umver
teilungswirkungen verbunden – zwischen 
allen Nutzerinnen und Nicht-Nutzern durch 
die Sozialabgabenfreiheit in der Sozialver
sicherung, aber auch zwischen Beschäftigten 
einer Branche oder eines Betriebs, wenn 
Arbeitgeberzuschüsse kollektiv verhandelt 
und mit Lohnerhöhungen verrechnet werden, 
dann aber nur von einem Teil der Beschäftig-
ten „mitgenommen“ werden. Auch Ver
teilungswirkungen zwischen Unternehmen 
sind Folge der Rückwirkungen der Entgelt-
umwandlung auf die Sozialversicherung.

Sicherungslücken
Aus sozialpolitischer Sicht ist insbesondere 
auf die uneinheitliche Verbreitung der bAV 
insgesamt und die uneinheitlichen Nutzungs-
bedingungen bzw. Angebote hinzuweisen. 
Die Ausdifferenzierung der Alterssicherung in 
der bAV lässt sich anhand von fünf Paarungen 
strukturieren:  

Beschäftigte und Nicht-Beschäftigte: Die 
Feststellung, dass Nicht-Beschäftigte nicht 
durch eine bAV abgesichert sind, erscheint 
auf den ersten Blick als banal. Sie ist aber aus 
sozialpolitischer Sicht nicht zu unterschätzen, 
gerade wenn der bAV im Alterssicherungs-
system eine wichtige(re) Rolle zukommen 
soll. Nicht nur werden einzelne Personen-
gruppen – wie etwa Selbstständige – grund-
sätzlich auf andere Sicherungssysteme ver-
wiesen. Im Unterschied zu öffentlichen 
Sicherungssystemen oder auch der staatlich 
regulierten privaten Vorsorge 11 kennt die bAV 
auch kaum Mechanismen des sozialen Aus-
gleichs und kompensiert – mit wenigen Aus-
nahmen 12 – selbst kürzere Erwerbsunterbre-
chungen wie Familienphasen oder Phasen 

8	 Die Daten sind bereits 
an verschiedenen Orten 
publiziert worden; siehe 
im Überblick und mit 
weiteren Verweisen Blank 
(2014, 2013); aktuell zu-
dem TNS Infratest (2014).
9	 Zu den Ergebnissen 
einzelner Erhebungen sie-
he Blank 2014, S. 134 ff..
10	Siehe im Überblick 
Blank 2014, S. 132 ff., im 
Detail Schmähl u. Oehl-
schläger 2007.
11	In der „Riester-Rente“ 
wird einem Elternteil für 
ein kindergeldberechtig-
tes Kind eine Zulage von 
300 Euro (für ab 2008 ge-
borene Kinder) gewährt.
12	Betriebsvereinbarun-
gen können regeln, dass 
während entgeltlosen Zei-
ten (etwa Elternzeit) Be-
schäftigte Beiträge weiter 
zahlen können (Laßmann 
u. Röhricht 2010, S. 35). 
Die Rentenbeihilfe im 
Baugewerbe soll Renten-
lücken, die durch Arbeits-
ausfälle im Baugewerbe 
entstehen (etwa aufgrund 
schlechten Wetters), aus-
gleichen. Die Zusatzver-
sorgung des öffentlichen 
Dienstes sieht einen Aus-
gleich etwa für Elternzeit 
vor.
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der Erwerbslosigkeit nicht. Das wirft die 
Frage nach dem möglichen Stellenwert und 
der Ausgestaltung der bAV in einer Gesell-
schaft auf, in der Unterbrechungen der 
Erwerbskarriere und Abweichungen vom 
„Normalarbeitsverhältnis“ mehr und mehr 
zur Normalität werden.  

Branchen und Branchen: Die wirtschaftliche 
Situation einer Branche und die damit verbun-
denen Verteilungsspielräume, die Struktur 
der in ihr zusammengefassten Betriebe 
sowie Traditionen der Sozialpartnerschaft 
und die Kräfteverhältnisse zwischen den 
Tarifparteien können zu unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Bedingungen der bAV in 
den verschiedenen Wirtschaftsbereichen 
führen. Das schließt auch die Reichweite und 
Inhalte tariflicher Regelungen mit ein bis hin 
zur Nutzung des Instruments der Allgemein-
verbindlicherklärung. Tarifverträge können 
innerhalb einer Branche für einheitliche Be-
dingungen sorgen – Unterschiede zwischen 
Branchen schlagen sich wiederum in Tarifver-
trägen nieder.  

Betrieb und Betrieb: Wie die gesetzlichen 
und tarifvertraglichen Regelungen „gelebt“ 
werden, ob möglicherweise Leistungen über 
diese Regelungen hinaus gewährt werden 
und welchen Stellenwert die „klassische“, 
arbeitgeberfinanzierte bAV spielt, unterschei-
det sich von Betrieb zu Betrieb. Auch hier 
können wirtschaftliche Situation und betrieb-
liche Traditionen, administrative Kapazitäten 
aber auch Machtverhältnisse und nicht 
zuletzt Prioritätensetzungen der betrieblichen 
Akteure eine Rolle spielen. Empirisch lassen 
sich Unterschiede mit Blick auf Angebot und 
Nutzung nicht nur zwischen Betrieben ver-
schiedener Größe, sondern auch zwischen 
tarifgebundenen Betrieben und nicht-tarif
gebundenen Betrieben nachweisen. 13 

Beschäftigte und Beschäftigte: Innerhalb 
eines Betriebes können betriebliche Regelun-
gen Beschäftigtengruppen unterschiedlich 
behandeln, insbesondere auch Beschäftigte 
von bAV-Systemen ausschließen. Die Aus-
wertung von Betriebsvereinbarungen zeigt, 
dass in manchen Fällen befristet Beschäf-
tigte, Auszubildende, Aushilfen aber auch 
ältere Beschäftigte ausgeschlossen werden 
(Laßmann u. Röhricht 2010, S. 19).

Nutzer und Nicht-Nutzer: Die Nutzung der 
bAV durch Entgeltumwandlung hängt vom 
individuellen Wollen und Können ab. Damit 
ist eine unterschiedliche Absicherung auch 
innerhalb von Betrieben möglich. Ein erheb
licher Teil der Beschäftigten verfügt weder 
über private Vorsorge, noch über eine 
betriebliche Absicherung. Einer Untersu-
chung von TNS Infratest (2012b,S. 37 – 38)  
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales zufolge waren im Herbst 
2011 unter den befragten 25 – 65jährigen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten  
20 % durch die bAV und eine „Riester-Rente“ 
abgesichert, 36 % verfügten allein über eine 
bAV, 15 % hatten nur eine „Riester-Rente“, 
und 29 % verfügten über keine zusätzliche 
Absicherung. Die Verbreitung der bAV folgt, 
ähnlich wie die „Riester-Rente“, dem indivi-
duellen Einkommen.  

Genau wie die „klassische“ Sozialversiche-
rung spiegelt die bAV Ungleichheiten in der 
Arbeits- und Berufswelt wider. Auch die GRV 
kennt eine Ausdifferenzierung ihrer Leistung 
entsprechend unterschiedlicher Lebensläufe 
(Äquivalenz von Beiträgen bzw. Einkommens-
position und Leistungen mit dem Ziel der 
individuellen Lebensstandardsicherung), 
allerdings erfolgt die Absicherung in der 
Pflichtversicherung GRV nach einheitlichen 
Bedingungen. Es erscheint plausibel, dass 
dieser Effekt in der bAV stärker ist, da nicht 
nur die verschiedenen Einkommenspositio-
nen zur Differenzierung beitragen, sondern 
die Bedingungen der Sicherung unterschied-
lich sind. Der Ausgangspunkt für diese Aus-
differenzierung lässt sich in der Vergangen-
heit des bAV-Systems vermuten, das bis 
2001 stark einer betrieblichen oder Branchen-
Logik folgte. Die damit einhergehende, 
gewachsene Komplexität, die Vielfalt der 
Betriebs- und Branchentraditionen, trägt 
sowohl direkt zu einer uneinheitlichen Siche-
rung bei, erschwert aber eine Verbreitung 
auch, insofern sich diese Komplexität in 
Regelungen, Umsetzungsmöglichkeiten und 
Anbietern niedergeschlagen hat und für 
betriebliche Akteure zu einer Überforderung 
beitragen kann. Der neue sozialpolitische 
Anspruch, der zudem mit dem Vertrauen auf 
die „Eigenverantwortung“ der Bürgerinnen 
und Bürger einherging, wurde auf die 
gewachsenen Strukturen letztlich aufge-

13	Daten der WSI-Be-
triebsrätebefragung 2015 
zeigen, dass unter Betrie-
ben mit einem Branchen- 
/ Verbandstarif 82,9 % der 
Betriebe, unter Betrieben 
mit einem Firmen- oder 
Haustarifvertrag 77,1 % 
und unter Betrieben mit 
beiden Formen von Tarif-
verträgen 81,2 % ein An-
gebot einer bAV hatten. 
Unter Betrieben ohne Ta-
rifvertrag hatten dagegen 
70,9 % ein bAV-Angebot. 
Befragungsgrundlage wa-
ren Betriebe mit Betriebs-
rat ab 20 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-
ten. Vgl. Brehmer u. Blank 
2016, S. 7.
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pfropft. Auch die Regulierung durch die Tarif-
parteien setzt in vielerlei Hinsicht auf dem 
bestehenden System auf.  

Es gibt allerdings Beispiele, wie das Problem 
einer Ausdifferenzierung der sozialen Siche-
rung in der bAV durch kollektive Regelungen 
zumindest in Grenzen gehalten werden kann. 
Das betrifft im Allgemeinen Tarifverträge  
zur Altersversorgung. Im Speziellen ist aber 
darüber hinaus auf einzelne Regelungen 
hinzuweisen: In der Bauwirtschaft ist der 
Tarifvertrag über Rentenbeihilfen für die alten 
Bundesländer und Berlin (West) allgemein-
verbindlich. Der 2014 abgeschlossene Tarif-
vertrag über eine zusätzliche Altersversorgung 
im Baugewerbe, der die Alterssicherung in 
der Branche neu organisiert, ist ab 2016 im 
gesamten Bundesgebiet allgemeinverbind-
lich. Die Beiträge werden allein von den 
Arbeitgebern aufgebracht. Nicht allgemein-
verbindlich ist dagegen der Tarifvertrag über 
die Zusatzrente im Baugewerbe, der die Ent-
geltumwandlung (mit Arbeitgeberzuschuss) 
regelt. In der Süßwarenindustrie ist durch 
den Tarifvertrag über die Altersvorsorge ein 
Arbeitgeberzuschuss zur Altersversorgung 
festgelegt, der für alle Beschäftigten in tarif-
gebundenen Betrieben für ihre Altersversor-
gung verwendet wird, ohne dass diese selber 
einen Eigenbeitrag leisten oder den Arbeit
geberbeitrag auch nur aktiv abrufen müssten. 
Im öffentlichen Dienst ist schließlich die Teil-
nahme an der Zusatzversorgung des öffent
lichen Dienstes größtenteils obligatorisch. 
Durch diese Mechanismen werden Unter-
schiede zwischen verschiedenen Branchen 
nicht ausgeglichen. Sie führen jedoch zu 
einer vergleichsweise einheitlichen(Basis)
Sicherung der tarifgebundenen Beschäftig-
ten in den jeweiligen Branchen, wobei auch 
innerhalb der Branchen Differenzen zwischen 
Einkommens- und manchen Beschäftigten-
gruppen nicht unbedingt ausgeglichen werden.  

Das Problem einer nicht flächendeckend 
realisierten, teils individualisierten bAV lenkt 
den Blick ins Ausland, wo die bAV teils erheb-
lich höhere Verbreitungsgrade erreicht.

Aus der Altersforschung

(4) Was macht die zweite Säule im 
Vergleich?

Bei einer international vergleichenden 
Betrachtung von Alterssicherungssystemen 
drängt sich die Beobachtung auf, dass das 
deutsche Alterssicherungssystemen in 
Europa ein Sonderfall ist: Zunächst ist mit 
Blick auf die bAV als Bestandteil des weiteren 
Alterssicherungssystems festzuhalten, dass 
die Arbeitsteilung zwischen Subsystemen 
der Alterssicherung in anderen Ländern deut-
lich anders gelöst wird. Insbesondere haben 
andere Ländern eine funktionale Gliederung 
zwischen den Subsystemen der Alterssiche-
rung, etwa eine öffentliche Basisrente und 
betriebliche oder tarifliche Zusatzsicherung, 
wie etwa in den Niederlanden (vgl. Döhring 
2010, S. 9 ff.). Eine weitere Form des 
„Zusammenspiels“ der Säulen findet sich im 
Übrigen in Österreich, wo die bAV auf ihre 
personalpolitische Funktion reduziert geblie-
ben ist. Systeme, die der bAV eine starke 
Rolle zubilligen, erreichen meist eine deutlich 
höhere Verbreitung: In den Niederlanden, 
Dänemark, Schweden und Frankreich sind 90 
% der Beschäftigten durch die bAV abgesi-
chert (siehe Trampusch 2014). Ein Zusam-
menhang zwischen Aufgabenteilung in der 
Zieldimension und hohem Verbreitungsgrad 
ist aber m. E. nicht zwingend. Ein hoher Ver-
breitungsgrad geht aber teils mit einer staat
lichen Regulierung der bAV oder Organisati-
onshilfe für die Sozialpartner einher bzw. ist 
durch sie bedingt, wobei dieses staatliche 
Eingreifen über die rechtliche Rahmung im 
deutschen Fall deutlich hinausgeht. Zu nen-
nen sind hier die Allgemeinverbindlicherklä-
rung von Tarifverträgen (Niederlande) oder 
direkte staatliche Verpflichtungen. So sind 
Trampusch (2014, S. 105) zufolge in Frank-
reich Tarifverträge Basis für das System der 
„Tarifrenten“, „der Staat hat die Vereinbarun-
gen aber durch die Gesetzgebung mehr oder 
weniger ‚verstaatlicht‘“. Schließlich ist in 
anderen Ländern auch die Frage der Finanzie-
rung, namentlich der Arbeitgeberbeteiligung, 
anders gelöst. In Schweden werden die Tarif-
renten allein von den Arbeitgebern finanziert, 
in Dänemark, Niederlanden und Frankreich 
zahlen sie einen größeren Anteil als die 
Beschäftigten.
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(5) Zur Weiterentwicklung der bAV

Aktuelle Reformansätze, die die Rolle der 
bAV im „Drei-Säulen-System“ betreffen, 
zielen insbesondere auf eine Steigerung ihrer 
Verbreitung. Die Große Koalition will sich 
ausweislich ihres Koalitionsvertrags darum 
bemühen, die Verbreitung in kleinen und 
mittleren Unternehmen zu steigern. Dieses 
Ziel ist seither mehrfach bekräftigt worden 
und liegt auch einem aktuellen Vorstoß des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
zugrunde. Mit dem Ziel einer weiteren Ver-
breitung wird auch die Frage nach dem Stel-
lenwert der bAV im Gesamtsystem der 
Alterssicherung berührt. Ich möchte mich im 
Folgenden insbesondere mit diesem Aspekt 
– der sozialpolitischen Rolle der bAV – 
beschäftigen. Andere gegenwärtig zur 
Debatte stehende Fragen, wie nach der euro-
päischen Regulierung dieses Sicherungs-
zweigs, nach der Weiterentwicklung der 
steuerlichen Förderung der Nutzung der bAV 
und auch das Problem der Anrechnung der 
bAV auf die Grundsicherung, können hier 
nicht verfolgt werden.  

Das Ziel der Steigerung der Verbreitung der 
bAV setzt die Einschätzung voraus, dass die 
bAV eine wichtige Rolle im Alterssicherungs-
system leisten kann und soll. An diese Grund-
überlegung bzw. Entscheidung schließen 
sich Fragen etwa nach geeigneten Mechanis-
men für eine höhere Verbreitung erst an. 
Auch jenseits von Fragen des geeigneten, d. 
h. sicheren und nachhaltigen Finanzierungs-
verfahrens (Umlage- oder Kapitaldeckung) 
kann festgehalten werden, dass ein öffent
liches Sicherungssystem mit Blick auf die 
Möglichkeiten des Einbezugs weiter Bevöl-
kerungskreise wie auch des sozialen Aus-
gleichs zwischen verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen Vorteile gegenüber der bAV 
bietet. Die bAV in ihrer bisherigen Form stellt 
eine Absicherung nur von Beschäftigten dar 
– die Absicherung von Lebensläufen, die vom 
Bild des Normalarbeitnehmers abweichen, 
ist in dieser Form der Sicherung kaum vorge-
sehen. Auch die oben (Fn. 12) genannten 
Beispiele für eine Kompensation von Lücken 
im Erwerbsverlauf beruhen auf Eigenbei
trägen der Beschäftigten oder sind branchen-
spezifische Lösungen. Zudem macht eine 
Umsetzung der bAV im Kapitaldeckungsver-

fahren eine schnelle Anpassung der Leistun-
gen an geänderte Rahmenbedingungen 
schwieriger möglich als in einer öffentlichen 
Sozialversicherung (etwa Anpassung der 
Renten entsprechend der Lohnentwicklung). 

Wird dennoch der Ausbau der bAV in Erwä-
gung gezogen (etwa in Anlehnung an das 
europäische Ausland), müssen unter sozial-
politischen Gesichtspunkten auch das Siche-
rungsziel des gesamten Sicherungssystems 
und das Verhältnis von GRV und bAV disku-
tiert werden. Werden GRV und bAV weiter 
gemeinsam auf das Ziel der Lebensstandard-
sicherung verpflichtet oder entwickelt sich 
eine andere Arbeitsteilung, in der die bAV die 
Lebensstandardsicherung für Beschäftigte 
übernimmt, die GRV dagegen eine Basissi-
cherung und Elemente des sozialen Aus-
gleichs bietet (etwa Ausgleich von Zeiten der 
Kindererziehung)? Diese Frage ist insofern 
keine nur abstrakte Frage nach guten oder 
konsistenten Modellen der Alterssicherung 
oder „best practise“, weil sie sich aus mögli-
chen (unintendierten) Rückwirkungen eines 
Ausbaus der bAV auf das öffentliche Siche-
rungssystem ergibt: Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass ein Ausbau der bAV nicht nur 
den Druck zu einer Konsolidierung oder 
Stärkung der GRV abschwächt, und damit 
dazu beiträgt, die Legitimation des öffent
lichen Systems mit Beitragsfinanzierung und 
beitragsäquivalenten Leistungen weiter in 
Frage zu stellen. Kurzfristig werden zudem 
durch das Projekt eines Ausbaus der bAV 
politische Energien gebunden, die dann an 
anderer Stelle fehlen könnten.  

Bei Verfolgung des Ziels einer weiteren Ver-
breitung oder sogar einer neuen Rollenzu-
schreibung muss zur Kenntnis genommen 
werden, dass angesichts der eher langsamen, 
bzw. stagnierenden Entwicklung der vergan-
genen Jahre sowie der deutlichen Hinweise 
auf strukturelle Gründe für ungleiche Nutzung 
und Angebote steuerliche Anreize oder eine 
intensivierte Informationspolitik als Mittel an 
ihre Grenzen stoßen. Zumindest scheint 
Skepsis angebracht, dass es zur weiteren 
Verbreitung der bAV ausreicht, sie nur 
„attraktiver“ zu machen. Gerade kleinere 
Betriebe und Geringverdiener werden derzeit 
wenig erreicht. Eine höhere – allerdings nicht 
unbedingt allgemeine – Verbreitung ließe sich 



9

Informationsdienst Altersfragen 43 (5), 2016

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

Aus der Altersforschung

möglicherweise durch verstärkte Bemühun-
gen der Tarifparteien und insbesondere auch 
die Inanspruchnahme staatlicher Unterstüt-
zung durch Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifvereinbarungen, eventuell auch 
durch flächendeckende Arbeitgeberbeiträge 
erreichen.  

Verbunden mit der Rolle der Tarifparteien und 
dem Ziel einer möglicherweise auch einheit
licheren Abdeckung ist die Frage nach den 
Institutionen, die die bAV tragen, die Frage 
nach dem richtigen „Ort“: Sollen künftig 
Betriebe, Versorgungswerke, öffentliche oder 
kommerzielle Anbieter im Zentrum stehen? 
Das hat mit praktischen Fragen zu tun, die die 
Verwaltung der bAV und die Effizienz der  
bAV betreffen. Gerade wenn Kleinbetriebe 
verstärkt ihren Beschäftigten ein Angebot 
unterbreiten sollen, können die Personalver-
antwortlichen wie auch die Betriebsräte (wo 
vorhanden) von der Komplexität der Materie 
überfordert sein oder aus guten Gründen 
andere Prioritäten in ihrer Arbeit setzen. Zu 
fragen ist also, ob und inwiefern bestimmte 
Themen und Konflikte weitgehend aus den 
Betrieben (und aus Tarifverhandlungen) ver
lagert werden können oder sollten. Auch die 
Möglichkeit der Weiterführung oder Mit-
nahme einer Sicherung zumindest innerhalb 
einer Branche spricht gegen eine einzelbe-
trieblich organisierte Sicherung, womit per-
sonalpolitisch motivierte zusätzliche Pro-
gramme ja nicht ausgeschlossen werden. 
Grundlegender berührt die Frage nach dem 
Ort das Problem, wer eigentlich wessen 
Kapital verwaltet und Verantwortung für die 
späteren Leistungen übernimmt. Spätestens 
mit dem Übergang von der personalpolitisch 
begründeten bAV zur bAV mit sozialpoliti-
schem Auftrag und einer Verschiebung in  
den Finanzierungsanteilen geht es nicht mehr 
um eine freiwillige Arbeitgeberleistung 
zugunsten der Beschäftigten, sondern um 
den politisch gewollten und geförderten Auf-
bau von Vorsorgekapital der Beschäftigten. 
Insbesondere, wenn dieses Kapital nicht im 
Betrieb bleibt und auf einen Versorgungs
träger ausgelagert wird, ist zu diskutieren, 
wie die Beteiligung von Beschäftigten- und 
Arbeitgebervertretern in der Verwaltung die-
ses Kapitals aussehen soll. Eine Bewertung 
des Vorsorgekapitals als Kapital der Beschäf-
tigten ist dabei mit der tarifpolitischen Regu-

lierung des Feldes, dem Interesse an einer 
sozialpartnerschaftlichen Lösung und auch 
mit dem Engagement der Arbeitgeber bei der 
Finanzierung sowie der Arbeitgeberhaftung 
für die Leistungen in Einklang zu bringen.  

Zudem scheint m. E. im deutschen Diskurs 
die Frage nach den richtigen Investitionsstra-
tegien und auch die Frage nach dem Stellen-
wert sozialer, ökologischer und ethischer 
Ziele unterbelichtet. Diese Frage nach der 
Kapitalanlage berührt auch die Rolle der 
Beschäftigten: Als Beschäftigte sind sie auf 
hohe Löhne angewiesen, als Sparer und 
damit Kapitaleigner auf hohe Renditen und 
Zinsen und als Bürger eher auf geringe 
Zinsen bei öffentlicher Kreditaufnahme. Wie 
lässt sich dieser Rollenkonflikt angemessen 
analysieren und auflösen?  

Wie lassen sich außerdem fragmentierte 
Erwerbsverläufe absichern? Die oben ange-
führten Beispiele zeigen, dass bei andauern-
der Betriebs- oder Branchenzugehörigkeit 
kürzere Beschäftigungslücken durch 
Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag kom-
pensiert werden können. Alternativ wäre bei 
einer Fortentwicklung der bAV zu überlegen, 
wie zumindest manche Unterbrechungen in 
der Erwerbskarriere auch in der bAV kompen-
siert werden können, etwa durch öffentliche 
Gutschriften. Damit geraten Rolle und 
Umfang staatlicher Regulierung und Ver-
pflichtung immer wieder in den Blick. Der 
Blick in andere europäische Länder zeigt, 
dass eine bedeutende Rolle der bAV häufig 
mit einem stärkeren Eingreifen des Staats 
einhergeht. Insbesondere sozialpolitische 
Fragen im engeren Sinne – also nach Verbrei-
tung und Angleichung der Nutzungsbedin-
gungen – scheinen ohne ein Eingreifen des 
Staates nur schwer denkbar, nicht zuletzt 
angesichts abnehmender Tarifbindung der 
Unternehmen und Beschäftigten. Ein stärke-
res Eingreifen des Staats mit dem Ziel einer 
flächendeckenden und evtl. einheitlicheren 
Absicherung provoziert allerdings ab einem 
gewissen Punkt die Frage, wieso der 
„Umweg“ der bAV anstelle einer Stärkung 
des durch Arbeitgeber- und Versicherten
vertreter mitverwalteten öffentlichen Siche-
rungssystems gewählt wird.



10

Informationsdienst Altersfragen 43 (5), 2016

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

Aus der Altersforschung

(6) Fazit

Die bAV ist seit 2001 in Bewegung geraten. 
Der Beitrag hat dargelegt, dass eine Neuaus-
richtung dieses Teilsystems der Alterssiche-
rung stattgefunden hat, und Untersuchungs-
ergebnisse zusammengefasst, die eine wei-
tere Verbreitung der bAV belegen. Zugleich 
wurden in mehrfacher Hinsicht Sicherungs
lücken identifiziert. Wenn die bAV ihrer neuen 
sozialpolitischen Rolle gerecht werden soll, 
ist zwar zu diskutieren, wie eine quantitative 
und qualitative Weiterentwicklung aussehen 
soll und umgesetzt werden kann, aber grund-
legender auch, welchen Stellenwert die bAV 
im Gesamtsystem der Alterssicherung haben 
soll. Das betrifft auch das Zusammenspiel 
der verschiedenen Ebenen und Akteure in 
diesem Politikfeld. Der Blick in andere Länder 
legt nahe, dass eine starke bAV häufig mit 
einem starken Eingreifen des Staates einher-
geht. Dieses Eingreifen muss allerdings mit 
der Tarifautonomie und der auch politisch 
festgelegten zentralen Rolle der Tarifparteien 
in diesem Politikfeld – sichtbar etwa im 
Tarifvorbehalt in der Entgeltumwandlung – in 
Einklang gebracht werden. Eine Diskussion 
dieser Punkte ist nicht zuletzt notwendig, weil 
ein künftiger Entwicklungspfad des deut-
schen Modells der Alterssicherung in ein 
„Zwei-Säulen-Modell“ führen könnte – was 
angesichts der damit verbundenen Fokus
sierung auf den „Normalarbeitnehmer“ sozi-
alpolitisch problematisch ist. Für diese 
Perspektive spricht, dass in der GRV nach 
einzelnen Leistungsverbesserungen im 
Rahmen des Rentenpakets 2014 eine wei-
tere Änderung der Politik der letzten Jahre 
und Jahrzehnte zwar diskutiert wird, aber 
nicht absehbar ist, ob sie auch umgesetzt 
wird, in der bAV ein Ausbau angestrebt wird 
und gleichzeitig die Zukunft der „Riester-
Rente“ unklar ist.
Eine stärkere Rolle der bAV würde in der 
Alterssicherungspolitik in gewisser Weise 
eine Rückkehr zu den Anfängen des deut-
schen Sozialstaats bedeuten: Im Zusammen-
spiel mit dem Abbau von Elementen des 
sozialen Ausgleichs in der GRV findet damit 
eine Fokussierung auf (beitragszahlende) 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
eine Stärkung des Leistungsprinzips in der 
sozialen Sicherung statt. Diese Beobachtung 
führt wieder zu der letztlich politischen Frage 

zurück, ob die bAV einen angemessenen 
Beitrag zur Lösung gegenwärtiger sozial
politischer Probleme leisten kann oder ob  
die politischen Energien nicht doch auf eine 
Stärkung des öffentlichen Sicherungssys-
tems konzentriert werden können und sollen. 
Autoreninfo und Kontakt:
Dr. Florian Blank leitet das Referat Sozial
politik des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) der Hans-
Böckler-Stiftung.  

Kontakt: florian-blank@boeckler.de
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Wie zukunftsfest ist das deutsche 
Altersversorgungssystem?
Traute Meyer in: Betriebliche Altersversor-
gung, 6/2015, S. 465 – 469

Der Beitrag geht der Frage der Architektur 
eines zukunftsfesten Alterssicherungssys-
tems nach den Rentenreformen von 2001 
nach. Diese haben zwar zu einem Zuwachs 
an Betriebsrenten und persönlichen Spar
plänen geführt, das System schütze aber die 
Bevölkerung nicht ausreichend vor Armut. 
Die Autorin unterscheidet bei der Alters
sicherung das Modell ‚Bismarck‘ – dazu 
gehören in Europa bspw. Belgien, Deutsch-
land (bis 2001), Frankreich, Italien, Öster-
reich, Spanien- vom Modell ‚Beveridge‘ 
(Dänemark, Finnland, Großbritannien, Nieder-
lande, Norwegen, Schweden, Schweiz). Im 
Modell Bismarck stammt der größte Teil der 
Rente aus der gesetzlichen Versicherung 
(Finanzierung, Regulierung und Auszahlung  
in staatl. Hand), die Leistungen und Beiträge 
sind einkommensbezogen, die gesetzliche 
Rente sichert den Lebensstandard weitge-
hend. Nachteil dieses Modells: Menschen, 
die z.B. wegen einer geringen beruflichen 
Qualifikation, Teilzeitarbeit oder Pflegeverant-
wortung ein niedriges Einkommen haben, 
sind schlecht geschützt und im Alter eher auf 
einen besser gestellten Lebenspartner/-in 
oder auf bedarfsgeprüfte Sozialleistungen 
angewiesen. Betriebsrenten spielen in diesem 
Modell keine zentrale Rolle für die Sicherung 
des Lebensstandards, sondern sind lediglich 
ein Zusatz. Länder mit Alterssicherung nach 
dem Modell ‚Beveridge‘ sind gekennzeichnet 
durch eine umfassende gesetzliche Siche-
rung, die Armut vermeidet und zusätzlich 
eine verpflichtende betriebliche Altersver
sorgung zur Lebensstandardsicherung. 
Deutschland hat sich seit der Renten
reformen 2001 weg von Bismarck hin zu 
Beveridge entwickelt, allerdings mit der 

Variante der Freiwilligkeit zusätzlicher Ab- 
sicherung neben der GRV. 
Sowohl im Vergleich mit der Bismarck-
Ländergruppe als auch mit der Beveridge-
Ländergruppe ist das Sicherungsniveau aus 
gesetzlicher und anderen verpflichtenden 
Alterssicherungen in Deutschland sowohl für 
Gering-, Durchschnitts- und Besserverdie-
nende unterdurchschnittlich. Die Autorin 
sieht ein hohes Maß an Eigenverantwortung 
für unvereinbar mit weitgehender sozialer 
Sicherheit der Bevölkerung und geht davon 
aus, dass es eine wachsende Anzahl sozialhil-
feabhängiger alter Menschen geben wird, 
wenn die Architektur des Rentensystems 
bleibt wie sie ist; daneben eine Menge Men-
schen, die nicht arm sind, aber mit einem 
wesentlich niedrigeren Lebensstandard als 
gewohnt zurecht kommen muss. Eine Ände-
rung der deutschen Rentenarchitektur sei 
unbedingt erforderlich, der Gefahr der breiten 
Unterversicherung könne nicht ohne die 
Rückkehr zu mehr obligatorischer Absiche-
rung beseitigt werden. Dazu wäre einerseits 
der „wirkliche“ Einstieg in ein Beveridgesys-
tem möglich: Einführung eines von der 
Bedarfsprüfung unabhängiges Mindestni-
veau in der GRV, die der gesamten Bevölke-
rung im Ruhestand zur Verfügung steht 
(Armutsvermeidung) neben flächendecken-
den Betriebsrenten mit Mindestbeitragsga-
rantie (Lebensstandardsicherung). Anderer-
seits wäre auch eine Rückkehr zum Modell 
Bismarck möglich: deutliche Erhöhung der 
GRV, so dass auch Geringverdiener im Nor-
malfall nicht auf Grundsicherung angewiesen 
wären. Die Autorin plädiert vor dem Hinter-
grund der sog. „neuen sozialen Risiken“ 
(mehr Einzelhaushalte, steigende Schei-
dungsraten, Teilzeitarbeit, Arbeitslosigkeit, 
Niedriglohnjobs) für den Ausbau eines obliga-
torischen Zwei-Säulensystems, das diese 
Risiken besser absichere. 

Kurzinformationen aus der Altersforschung 
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Alterssicherung in Deutschland 
und Österreich: vom Nachbarn 
lernen?
 
F. Blank, C. Logeay; E. Turk; J. Wöss u. R. 
Zwiener in: WSI-Report Nr. 27, 1/2016

In Deutschland und Österreich stehen 
gesetzliche Sozialversicherungen im Mittel-
punkt der Alterssicherungssysteme. Die 
ursprünglichen Systeme wurden in der Ver-
gangenheit allerdings in verschiedene 
Richtungen weiterentwickelt: Das Ziel der 
Lebensstandardsicherung im Alter ist in 
Deutschland in Folge von Reformen nur noch 
im Zusammenwirken mit Betriebs- und 
Privatrenten eventuell erreichbar. Österreich 
setzt demgegenüber nach wie vor in viel 
höherem Maß auf das öffentliche System 
und hat dieses zu einer Erwerbstätigenversi-
cherung ausgebaut. Der Vergleich zeigt, dass 
das österreichische System einen deutlich 
besseren Schutz im Alter durch höhere Leis-
tungen gewährleistet. Dabei sind die ökono-
mischen Rahmendaten in Österreich denen 
in Deutschland weiterhin vergleichbar – ein 
starkes öffentliches Rentensystem belastet 
also offenbar nicht die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit eines Landes.
 
Quelle: ebd. Abstract

Von der Frühverrentung bis zur 
Rente mit 67 – Der Wandel des 
Altersübergangs von 1990 bis 
2012
 
Brussig, M.; Knuth, M. u. Mümken, S.; 2016; 
Bielefeld: transcript Verlag

Länger arbeiten, später in Rente – mit dieser 
Strategie sollten die Probleme des demogra-
fischen Wandels gelöst werden. Dies schafft 
jedoch neue Probleme: Denn die Renten- und 
Arbeitsmarktreformen der letzten Jahrzehnte 
sorgten für ausgeprägte soziale Unterschiede 
im Altersübergang. Das zeigt eine aktuelle 
Publikation aus dem Institut Arbeit und Quali-
fikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen 

(UDE). Das Buch resümiert Ergebnisses des 
langjährigen Forschungsprojektes »Alters-
übergangs-Monitor – ein Berichtssystem zum 
Übergang von Erwerbstätigkeit in den Ruhe-
stand«. Dieses wurde von der Hans-Böckler-
Stiftung und dem Forschungsnetzwerk 
Alterssicherung der Deutschen Rentenver
sicherung Bund gefördert. Die Autoren PD 
Dr. Martin Brussig, Prof. Dr. Matthias Knuth 
und Dr. Sarah Mümken zeichnen den Wandel 
in den letzten 20 Jahren nach: die Abkehr  
von der Frührente bis zum Anstieg der Alters-
erwerbsbeteiligung, die – auch im europäi-
schen Vergleich – in Deutschland überra-
schend zunahm. Gleichzeitig war das 
Reformtempo außerordentlich schnell: Sehr 
viele, aber bei weitem nicht alle Beschäftig-
ten konnten mit der Anhebung der Alters-
grenzen später in Rente gehen. Und viele 
stiegen nicht freiwillig aus dem Beruf aus, 
sondern wurden durch Arbeitslosigkeit  
oder nachlassende Leistungsfähigkeit dazu 
gezwungen. Bei diesem Wandel haben 
Renten- und Arbeitsmarktpolitik nicht immer 
ineinandergegriffen und folgten keinem ein-
heitlichen Konzept, stellen die IAQ-Forscher 
fest. Arbeitslosigkeit wurde lange als soziales 
Arrangement einkalkuliert, um früher aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden zu können – 
von Arbeitgebern, Gewerkschaftlern und 
Beschäftigten gleichermaßen. Nach Abschaf-
fung der Frührente kümmerte sich die aktive 
Arbeitsmarktpolitik verstärkt um die älteren 
Arbeitslosen, allerdings geschah dies zöger-
lich. Die soziale Sicherung in dieser Phase hat 
sich deutlich verschlechtert, ohne dass sich 
die Wiederbeschäftigungsmöglichkeiten ver-
besserten.
Die Personalmanager in den Betrieben setzen 
sich mit ihrer alternden Belegschaft bisher 
noch wenig auseinander – weder bei passen-
den Arbeitsbedingungen noch bei den Neu-
einstellungen von Älteren. „Mit dem demo-
grafischen Wandel und der Gewöhnung an 
ältere Beschäftigte – vor allem, wenn jüngere 
Fachkräfte fehlen – wird sich eine altersge-
rechte Personalpolitik aber künftig stärker 
durchsetzen“, hoffen die IAQ-Forscher. Doch 
selbst dann werden viele nicht bis zur Regel-
altersgrenze arbeiten können. Die daraus 
resultierenden Probleme der sozialen Siche-
rung sind noch weitgehend ungelöst.

Quelle: Pressemitteilung vom 20.9.2016



14

Informationsdienst Altersfragen 43 (5), 2016

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

Aus der Altersforschung

bis weit in die Zukunft ausgelotet werden. In 
auffallendem Kontrast dazu steht, dass es 
keine vergleichbaren Arbeiten zur Nachhaltig-
keit kapitalgedeckter Systeme gibt. Mit wel-
chen Kosten muss gerechnet werden, wenn 
ein bestimmtes Sicherungsniveau mittels 
Veranlagung des Pensionskapitals erreicht 
werden soll? Was geschieht, wenn die ein-
kalkulierten Veranlagungserträge nicht 
erreicht werden? Werden die Betroffenen in 
der Lage sein, die erforderlichen Beiträge 
bzw. Prämien aufzubringen? Wer haftet bei 
einem Einbruch der Börsenkurse? Welche 
Risiken bestehen hier für die öffentlichen 
Budgets? Wie nachhaltig sind die Finanz-
märkte? Die spärliche Auseinandersetzung 
mit derartigen Fragen verwundert. Im OECD-
Raum waren 2013 unvorstellbare 36.000 
Mrd. US-Dollar an privatem Pensionskapital 
veranlagt. Und rund um den Globus wird der 
weitere massive Ausbau kapitalgedeckter 
Systeme propagiert – nicht nur durch interes-
sierte Finanzdienstleister, sondern z. B. auch 
von internationalen Organisationen wie Welt-
bank, OECD oder auch EU-Kommission. 
Auch bei uns werden vor allem die heute Jün-
geren mit der Botschaft umworben, materi-
elle Sicherheit im Alter könne nicht mehr 
durch öffentliche Systeme, sondern – besser 
und sicherer – durch das Ansparen von Pensi-
onskapital erreicht werden. 
Im vorliegenden Heft der AK-Schriftenreihe 
„Sozialpolitik in Diskussion“ werden derarti-
ge Behauptungen kritisch hinterfragt. Die Er-
gebnisse sollten den VerfechterInnen von 
„mehr Kapitaldeckung und weniger Umlage“ 
bzw. von „mehr privat und weniger Staat 
auch in der Alterssicherung“ zu denken ge-
ben: Die vermeintlichen Vorteile privater kapi-
talgedeckter Systeme halten einer näheren 
Überprüfung nicht stand und können sich,  
z. B. bei Einbruch der Finanzmärkte, leicht ins 
Gegenteil verkehren. Bestätigt wird damit die 
Position von AK und ÖGB: Betriebliche und 
private Altersvorsorge können als Ergänzung 
zu den gesetzlichen Leistungen Sinn ma-
chen, eine kostengünstigere und sicherere 
Alternative zur staatlichen Pension können 
diese auf Kapitalansammlung gestützten Vor-
sorgeformen jedoch nicht bieten. 

Quelle: ebd. S. 3

Absicherung im Alter. Diskurse 
und Perspektiven

U. Fachinger u. W. Schmähl (Hrsg.) 2015, 
Beiträge zur Sozial- und Verteilungspolitik, 
Bd. 8; Berlin: LIT Verlag

(…) Die Ziele einer Alterssicherungspolitik, 
aber auch die zu ihrer Realisierung geeig
neten Handlungsoptionen und die mit alter-
nativen Maßnahmen verbundenen alloka
tiven und distributiven Wirkungen sind ange-
sichts der behaupteten Alternativlosigkeit der 
eingeschlagenen Politik faktisch kein Thema 
mehr. Gezielt wird zudem die Diskussion  
auf einzelne Themen verengt, wie „Generati-
onengerechtigkeit“ oder Vermeidung von 
„Altersarmut“. Zudem dominieren vielfach 
kurzfristige finanzpolitische Ziele, während 
langfristige Aspekte der materiellen Situation 
während der glücklicherweise für viele 
Menschen länger gewordenen Altersphase 
kaum Beachtung finden. (…) 
Vor diesem Hintergrund sollen in dem vor
liegenden Band grundlegende Fragen einer 
adäquaten Alterssicherungspolitik aufge
griffen werden, nach den als wichtig ange
sehenen sozial- und verteilungspolitischen 
Zielen, einer verlässlichen, mehrere Jahr-
zehnten umfassenden, langfristig orientier-
ten Ausgestaltung, wobei Vor- und Nachteile 
alternativer Maßnahmen zur Realisierung der 
Ziele aufzuzeigen sind.

Quelle: ebd. S. 7-8 

Alterssicherung. Kapitalgedeckte 
Zusatzpensionen auf dem Prüf-
stand

J. Wöss (2015) (Hrsg.), sozialpolitik in 
diskussion, wien.arbeiterkammer.at

Seit geraumer Zeit stehen die öffentlichen 
Alterssicherungssysteme unter kritischer 
Beobachtung. Laufend hinterfragt wird z. B. 
die langfristige Finanzierbarkeit des dort prak-
tizierten Umlageverfahrens. Sowohl national 
als auch auf EU-Ebene werden regelmäßig 
Studien erstellt, in denen die Perspektiven 
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Ausweitung der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf Selb-
ständige: merkliche Effekte auch 
in der mittleren Frist

H. Buslei; J. Geyer; P. Haan u. M. Peters in: 
DIW Wochenbericht Nr. 30/2016

Ein häufig genannter Vorschlag zur Reform 
der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) 
ist die Ausweitung des Versichertenkreises. 
Dabei geht es zum einen um die bessere 
Alterssicherung von bislang nicht Versicher-
ten und zum zweiten um die Stabilisierung 
der finanziellen Grundlagen der GRV. Dieser 
Bericht untersucht die finanziellen Auswir-
kungen einer Versicherungspflicht für Mini 
und MidiJobs und für Selbständige. Es wird 
gezeigt, dass der Einbezug von Mini und 
MidiJobbern kaum eine Auswirkung auf die 
Finanzlage der GRV hat, aber die Einbezie-
hung von nicht obligatorisch abgesicherten 
Selbständigen in die Versicherungspflicht die 
Finanzen der GRV auf mittlere Sicht merklich 
entlasten könnte. Eine besondere Bedeutung 
kommt der zeitlichen Umsetzung der Reform 
zu. Die entlastenden Effekte bei einer Ein
beziehung der Selbständigen ergeben sich 
dadurch, dass zunächst mehr Beiträge ins 
System fließen, aber noch keine Renten aus-
gezahlt werden müssen. Wenn man sofort 
alle Selbständigen in die GRV übernehmen 
würde, wäre die maximale Entlastung beim 
Beitragssatz bereits nach wenigen Jahren 
erreicht. Würde man die Versicherungspflicht 
nur auf neue Selbständige ausdehnen, wäre 
der maximale Effekt erst nach dem Jahr 2040 
erreicht. 

Quelle: ebd. S. 659

Höchste Zeit für einen Ausstieg 
aus dem Ausstieg

W. Schmähl in Wirtschaftsdienst 10/2016,  
S. 14-17

Der Beitrag bilanziert die seit 2001 erfolgten 
Reformen des Alterssicherungssystems,  
in dem die GRV in der Zukunft ein Mindest
sicherungssystem ist, das allenfalls für lang-
jährig Versicherte Altersarmut verhindere, 
während viele andere auf bedürftigkeitsge-
prüfte Transfers angewiesen sein würden. Ri-
siken und Kosten der Alterssicherung wurden 
zunehmend auf die Privathaushalte verlagert. 
Das reduzierte Leistungsniveau trifft zudem 
zusammen mit schlechteren Möglichkeiten, 
eigene Rentenansprüche zu erwerben, be-
sonders bei Arbeitslosigkeit, während der 
auch keine Betriebsrentenansprüche erwor-
ben werden und Privatvorsorge kaum mög-
lich ist. Der Autor sieht die gegenwärtige Ten-
denz in der Politik, beitragsdefinierte 
kapitalmarktabhängige, insbesondere be-
triebliche Alterssicherung weiter zu stärken, 
kritisch und fordert anstatt dessen einen Stra-
tegiewechsel hin zu einer ausgaben
orientierten Einnahmepolitik mit einer auf
gabenadäquaten Finanzierung aus Beiträgen 
und Steuern und einer einkommensbezo
genen Dynamisierung. Da Privatvorsorge mit 
deutlich höheren Kosten als GRV-Vorsorge 
verbunden ist, werde die Gesamtbelastung 
der Privathaushalte auch bei steigendem 
Beitragssatz nicht steigen. Die Subventionen 
für Privatvorsorge und betrieblicher Alters
versorge, von der aktuell insbesondere hohe 
Einkommen profitieren, könnten bei einem 
höheren Leistungsniveau der GRV gesenkt 
und sozialpolitisch zielgenauer eingesetzt 
werden. Zur Entlastung des Beitragssatzes 
wird u. a. die systemadäquate Steuerfinan
zierung umverteilungspolitischer Leistungen 
vorgeschlagen. 1 

Aus der Altersforschung

1	 Anm. d. Redaktion: 
ausführlich zu Reformbau-
steinen in der GRV s.a. W. 
Schmähl. Zu einigen Zu-
kunftsaufgaben in der 
deutschen Alterssiche-
rungspolitik, in: Die Ren-
tenversicherung 6/2015, 
S. 163-174
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Gerade Klein- und Mittelbetriebe und Be-
schäftigte, die über Verdienste im unteren 
Einkommenssegment verfügen, werden  
oft nicht von einer arbeitgeberfinanzierten 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) erfasst. 
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um 
insbesondere hier die bAV zu stärken? Dieser 
Frage wird im Folgenden nachgegangen. 
Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den 
steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Aspekten.

Die Aufgabe der bAV in der Gesamt
architektur der Alterssicherung

Die Stärkung der bAV kann nicht ohne ihre 
Einbettung in die Gesamtarchitektur der 
Alterssicherung diskutiert werden. 2 Die Ge-
setzliche Rentenversicherung (GRV) ist nach 
wie vor die weitaus wichtigste Säule in der 
Alterssicherung der abhängig Beschäftigten. 
Spätestens mit der Rentenreform 2001 – der 
so genannten Riester-Reform – wurde das 
Leistungsniveau der GRV auf Initiative der 
Arbeitgeber zugunsten der Stabilität der Ren-
tenversicherungsbeiträge abgesenkt. Die 
Riester-Rente sollte diese Lücke ausgleichen, 
was aber nicht gelungen ist. 3  
Die immer größer werdende Lücke zwischen 
dem durchschnittlichen Einkommen  
während des Erwerbslebens – und damit 
dem erworbenen Lebensstandard – und der 
zu erwartenden Alterssicherung kann mög
licherweise in einigen finanziell besonders 
prosperierenden Bereichen mit starken und 
machtvollen Betriebsräten und einer über-
durchschnittlichen arbeitgeberfinanzierten 
bAV geschlossen werden.
Für die breite Arbeitnehmerschaft trifft dies 
aber nicht zu. Hier wird es auf die Motivation 
und Vorsorgefähigkeit der Beschäftigten an-
kommen. Im mittleren Einkommenssegment 
werden deshalb nur verbesserte rechtliche 
Rahmenregelungen für eine weitere Verbrei-

tung der bAV sorgen können.
Gerade aber in Niedriglohnbranchen, die der 
Koalitionsvertrag bei der beabsichtigten 
Stärkung der bAV insbesondere im Auge hat, 
gibt es keine generöse arbeitgeberfinanzierte 
bAV. Die betroffenen Beschäftigten werden 
es aus eigener Leistungsfähigkeit nicht 
schaffen, eine auch nur annährend angemes-
sene bAV aufzubauen. Hier sind neben der 
Verbesserung der Rahmenregelungen beson-
dere Fördermechanismen zu schaffen.
Besonders in Niedriglohnbranchen sind die 
Beschäftigten aber auf eine gute gesetzliche 
Absicherung für ihr Alter angewiesen. Die 
Stärkung der bAV darf deshalb weder als 
Kompensation einer dringend notwendigen 
Umsteuerung und Stärkung der ersten Säule 
– der GRV – angesehen werden, noch darf 
der Auf- und Ausbau der bAV zu einer weite-
ren Reduzierung der gesetzlichen Rentenan-
wartschaft führen.
Im Gegensatz zur GRV ist die bAV eine frei-
willige und zusätzliche Leistung des Arbeit-
gebers. Beschäftigte konnten sich schon 
immer am Aufbau ihrer bAV beteiligen; seit 
der Reform 2001 im Rahmen eines Rechts
anspruchs auf Entgeltumwandlung. Die 
Verbreitung der bAV hat zwar seitdem zuge
nommen: Während es (ohne Mehrfachan-
wartschaften zwischen den Durchführungs-
wegen) 2001 rund 13,6 Mio. sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte mit einer bAV-
Anwartschaft gab, lag ihre Zahl 2013 bei  
17,8 Mio. Von einer Flächendeckung kann 
aber noch lange nicht gesprochen werden. 
Nur 59,5 % aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten hatten 2013 Ansprüche auf 
eine Betriebsrente. 4

Seit der Riester-Reform 2001 hat sich im Be-
reich der Betriebsrenten die ursprüngliche 
Arbeitergeberverantwortung bei ihrer Finan-
zierung zugunsten einer immer stärkeren 
Arbeitnehmerfinanzierung verschoben. 5 Ihre 
soziale Verantwortung, gerade im Hinblick 
auf Finanzierung und Ausfallhaftung, wollen 

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Reform der betrieblichen Altersversorgung aus der Sicht von 
ver.di: Vorstellungen zur Stärkung der bAV für Geringverdiener 1

Judith Kerschbaumer

Endnoten: 

1	 Beim vorliegenden 
Beitrag handelt es sich 
um einen Wiederabdruck 
des gleichnamigen 
Beitrags in der Sozialen 
Sicherheit 6 /2016,  
S. 225 –  230.
2	 Vgl. dazu auch  
Schminke 2016, S. 220 ff
3	 Vgl. hierzu auch das 
Titelthema „Riester-Rente 
gescheitert: Abriss oder 
Sanierung“ in Soziale 
Sicherheit 4/2016,  
S. 137 – 153
4	 Vgl. BMAS 2015,  
S. 9 u. 11
5	 Vgl. dazu auch  
Schminke 2016, S. 218 f.
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die Arbeitgeber immer weniger wahrneh-
men. Diese Tendenz muss zugunsten einer 
wieder stärkeren Beteiligung der Arbeitgeber 
umgekehrt werden.

Wie viel Zwang muss/darf sein?

Wenn die bAV – wie es der Koalitionsvertrag 
vorsieht – eine gewichtigere Rolle in der Al-
tersversorgung der Beschäftigten einnehmen 
soll, kann es nicht bei der bisher geltenden 
völligen Freiwilligkeit der Arbeitgeber bleiben. 
Die Bandbreite zwischen völliger Freiwillig-
keit und absolutem Zwang ist groß. Sie reicht 
über den im Jahr 2002 eingeführten An-
spruch auf Entgeltumwandlung, der Normie-
rung einer Informationspflicht, eines Opting-
out bis hin zu einem obligatorischen System. 
Die derzeit unter dem Stichwort „Angebots-
obligatorium“ oder „Auto-Enrolment“ dis
kutieren Vorstellungen einer verpflichtenden 
Einbeziehung in die bAV im jeweiligen Be-
trieb darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass für die Beschäftigten die Möglichkeit 
der Auswahl besteht. Über die Tragung der 
Finanzierungslasten wird dabei nichts ausge-
sagt. Wer aber keine finanziellen Spielräume 
für den Aufbau einer bAV hat oder von seinem 
Arbeitgeber ein nicht überzeugendes An
gebot erhält, wird kaum im Rahmen der bAV 
Vorsorge betreiben (können).
Hinzu kommt, dass die aktuelle Niedrigzins-
phase das Vertrauen in ein kapitalgedecktes 
System nicht stärkt. Die Schweiz 6 hat bei-

spielsweise in Art. 66, Abs. 1 Schweizer Bun-
desgesetz über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge zur bAV 
festgelegt: „Die Vorsorgeeinrichtung legt die 
Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und  
der Arbeitnehmer in den reglementorischen 
Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeit-
gebers muss mindestens gleich hoch sein 
wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeit-
nehmer“.

Hemmnisse beseitigen – Anreize schaffen

Um die bAV zu stärken und in der Fläche zu 
verbreitern, müssen zuerst die steuer-, sozial-
versicherungs- und arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen gesetzlich verbessert 
werden. Hemmnisse sind zu beseitigen. 
Insbesondere die sozialrechtlichen Rahmen-
bedingungen sind nicht attraktiv genug, um 
die Vorsorgefähigkeit und die Vorsorgebereit-
schaft gerade von Beschäftigten im unteren 
Einkommenssegment und in Klein- und Mit-
telbetrieben zu steigern. Je kleiner der Be-
trieb/das Unternehmen, desto geringer ist die 
Abdeckung in der bAV (siehe Abb. 1). Gerade 
aber Frauen, die regelmäßig geringere Alters-
einkünfte als Männer haben, arbeiten in 
kleineren Unternehmen. Ihre bAV zu stärken, 
muss der Politik deswegen ein besonderes 
Anliegen sein.

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Abbildung 1: Anspruch auf Betriebsrente nach Betriebsgröße

6	 Einen guten Überblick 
über die Alterssicherungs-
systeme der OECD-
Länder (inkl. der Schweiz) 
bietet der in regelmäßi-
gen Abständen erschei-
nende Bericht der OECD 
„Pensions at a glance“. 
Eine überarbeitete Ver
sion des letzten Berichts 
(OECD: Pensions at a 
Glance 2015) ist im März 
2016 erschienen. Mit 
Zeitverzögerung erscheint 
auch eine Version in 
deutscher Sprache („Ren-
ten auf einen Blick“).
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Anrechnung der bAV auf die Grundsicherung 
reduzieren
Der Aufbau der bAV hängt gerade im unteren 
Einkommenssegment von der Vorsorgefähig-
keit und -bereitschaft der Beschäftigten ab, 
eigene Finanzmittel durch Entgeltumwand-
lung in die bAV einzubringen. Wenn aber in 
der Rentenphase die Betriebsrente voll auf 
die Grundsicherung angerechnet wird, wird 
die Motivation gerade dieses Personenkrei-
ses, für den die Aufbringung der Mittel mit 
weitreichendem Konsumverzicht verbunden 
ist, verständlicherweise gering sein. Falls 
sich betriebliche Vorsorge auch für Gering-
verdiener lohnen soll, muss zuerst die An-
rechnung auf die Grundsicherung neu justiert 
werden. Ver.di und der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) haben mit dem „Renten-
zuschuss“ 7 ein Modell einer Freibetrags
regelung vorgelegt, vergleichbar mit den Frei-
beträgen für Arbeitseinkommen beim 
Arbeitslosengeld II. Die verminderte Anrech-
nung von Renteneinkommen (aus gesetz
licher, betrieblicher und staatlich geförderter 
Altersversorgung) sieht vor, dass Renten bis 
zu einer Höhe von monatlich 100 Euro voll-
ständig, darüber hinausgehende Beträge bis 
monatlich 200 Euro zu 50 % sowie wiederum 
darüber hinausgehende Beiträge bis monat-
lich 300 Euro zu 25 % anrechnungsfrei ge-
stellt werden.
Der vom Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) untersuchte Vorschlag 8 
zeigt, dass dabei der nicht angerechnete Teil 
der Rente einen erheblichen Anteil an den 
Renten der Haushalte in den unteren Einkom-
mensdezilen erreicht. Hieraus folgt für sie 
eine merkliche Zunahme des Haushaltsnetto-
einkommens. Im untersten Dezil steigt das 
Nettoeinkommen der Haushalte, die die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung beziehen, um etwa 16 %. Der An-
stieg des Haushaltsnettoeinkommens über 
alle Empfängerhaushalte beträgt im Mittel 
9 %. Bei den Haushalten mit mindestens 
einer Person im Alter von mindestens 65 sind 
die Wirkungen noch ausgeprägter. Im unters-
ten Dezil beträgt der Zuwachs des Haushalts-
nettoeinkommens hier etwas über 20 %. Im 
Durchschnitt aller Empfänger von Grund
sicherung im Alter steigt das Haushaltsnetto-
einkommen um 14 %. Für die Neuberechtig-
ten zeigt sich in den unteren Einkommens
dezilen ein deutlicher Zuwachs des Haus-

haltsnettoeinkommens (13 % im untersten 
Dezil). Etwas stärker sind wiederum die Wir-
kungen bei den Haushalten mit mindestens 
einer Person im Alter von 65 und älter (14 % 
im untersten Dezil).
Einen ähnlichen Vorschlag machen Wolfgang 
Buhl und Brigitte L. Loose mit einem „Modell 
anrechnungsfreier Ergänzungsleistungen der 
GRV bei Bedürftigkeit“. 9 Als Voraussetzung 
muss Bedürftigkeit vorliegen. Die Höhe der 
Leistung ergibt sich aus einem bestimmten 
Prozentsatz der Rente (z.B. 10 %). Die Aus-
zahlung der Leistung erfolgt durch die GRV. 
Die Bedürftigkeitsprüfung nimmt das Grund-
sicherungsamt vor. Die Leistung wird nicht 
auf die Grundsicherung angerechnet.
Die Vorteile dieses Vorschlags: Sie sind ziel-
genau (Gewährung nur bei Bedürftigkeit). Die 
Höhe der Leistung orientiert sich an Höhe 
der Rente (Äquivalenzprinzip). Es kommt zu 
keinen Doppelstrukturen bei der Bedarfs
prüfung und zu keiner Erhöhung der Armuts-
quote.
Diskutiert wird ebenfalls eine nur die bAV be-
treffende (teilweise oder vollständige) Nicht-
anrechnung im Rahmen der Grundsicherung. 
Hier könnte der der Freigrenze bei der Ver-
beitragung der Betriebsrente entsprechende 
Betrag anrechnungsfrei gestellt werden 
(1/20 der monatlichen Bezugsgröße im Wes-
ten; in 2016: 145,25 Euro). 10

Minderung der gesetzlichen Rente durch 
Entgeltumwandlung
Das Rentenrecht folgt (mit Ausnahmen) dem 
Grundsatz, dass nur für das Entgelt, für das 
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt 
wurden, Rentenanwartschaften erworben 
werden können. Werden also Teile des 
Entgelts sozialversicherungsfrei gestellt, 
mindert das die zu erwartende gesetzliche 
Rente. Jeder Beschäftigte kann von seinem 
Arbeitgeber verlangen, dass jährlich ein Be-
trag von bis zu 4 % der Beitragsbemessungs-
grenze (BBG) West in der allgemeinen 
Rentenversicherung 11 durch Entgeltum-
wandlung für seine bAV verwendet und in 
eine Anwartschaft auf eine Betriebsrente 
umgewandelt wird. 12 Das sind im Jahr 2016 
bis zu 2976 Euro. 13 Bis zu diesem Betrag 
besteht Sozialversicherungsfreiheit. 14  
Damit mindert sich auch die spätere GRV-
Rente. Ein Beispiel dazu zeigt die in Abb. 2 
aufgeführte Berechnung.

7	 Vgl. Hoenig u. Kersch-
baumer 2012, S. 263-265
8	 Hermann Buslei: Ver
teilungswirkungen eines 
Rentenzuschusses zur 
Grundsicherung, Gutach-
ten des DIW vom 
30.4.2015
9	 Vgl. Buhl u. Loose 2013
10	Siehe auch Übersicht 1
11	BBG in der GRV in 
2016: 74.400 Euro (West) 
jährlich. Beim Maximal
betrag, der bei der Ent-
geltumwandlung umge-
wandelt werden kann, gilt 
bundesweit der West-
Wert.
12	So genannter Entgelt-
umwandlungsanspruch 
nach §1a Abs. 1 Satz 1 
Betriebsrentengesetz 
(BetrAVG).
13	Der Umwandlungs
betrag bemessen an der 
BBG West gilt hier auch 
für den Rechtskreis Ost.
14	Vgl. § 3 Nr. 63 Einkom-
menssteuergesetz 
(EStG); §1 Abs. 1 Nr. 9 
Sozialversicherungsent- 
geltverordnung (SvEV).
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solche Verpflichtung existiert derzeit noch 
nicht auf gesetzlicher Ebene. Viele Tarifver-
träge sehen eine teilweise bis volle Weiter
gabe der Sozialversicherungsersparnis vor. 
Gerade aber dort, wo die bAV bisher noch  
gar nicht oder nicht weit verbreitet ist, sind 
solche Tarifverträge nicht zu finden.
Um aber die bAV zu stärken, sollte eine sol-
che gesetzliche Pflicht eingeführt werden. 
Auch das für das Bundesfinanzministerium 
(BMF) erstellte Gutachten zur bAV-Reform 
empfiehlt eine gesetzliche Verpflichtung, bei 
neu zugesagter Entgeltumwandlung des Be-
schäftigten die beim Arbeitgeber ersparten 
Sozialversicherungsbeiträge als Arbeitgeber-
zuschuss an die bAV des Beschäftigten 
weiterzugeben. 15 In diesem Gutachten wird 
es für sachgerecht erachtet, den Pflichtzu-
schuss auf 18 % zu pauschalieren und auf 
solche Arbeitnehmer zu beschränken, deren 
Bruttogehalt vor der Entgeltumwandlung  
die BBG in der Krankenversicherung (derzeit 
50.850 Euro pro Jahr) nicht übersteigt (vgl. 
ebd., S. 152). Dies – so das Gutachten – müs-
se gesetzlich verpflichtend geregelt werden.

Kein voller Beitragssatz zur Kranken- und 
Pflegeversicherung auf Betriebsrenten
Durch das Gesundheitsmodernisierungsge-
setz (GMG) 2004 wurde – ohne Vertrauens-
schutz oder Übergangsvorschriften – die vol-
le und alleinige Tragung der Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) durch 
die Betriebsrentner eingeführt. 16 Dies 
schreckt viele Beschäftigte ab, eine bAV auf-
zubauen. Wie sich die Beiträge zur Sozial
versicherung von kinderlosen Arbeitnehmern 
mit bAV-Ansprüchen in der Arbeits- und 
Rentenphase gestalten, zeigt das Beispiel in 
Übersicht 1.
Das BMF-Gutachten nimmt diese Proble
matik nur im Hinblick auf die betriebliche 
Riester-Rente in seiner Empfehlung 2 im 
Rahmen der staatlichen Arbeitnehmerförde-
rung auf. Es schlägt vor, die „nicht zu recht-
fertigende Doppelverbeitragung“ 17 der 
Riester-geförderten bAV zu beseitigen. Dazu 
sollte alternativ entweder die vor- oder nach-
gelagerte Verbeitragung erfolgen. Derzeit 
werden die Aufwendungen zur Riester-Rente 
in der Anspar- und in der Rentenphase voll 
verbeitragt (vgl. hierzu auch Bieback 2016,  
S. 235).

Abbildung 2: Um wieviel mindert sich die 
GRV-Rente durch Entgeltumwandlung?

Im Jahr 2016 kann maximal 2.976 Euro 
des Gehalts für die Entgeltumwandlung 
genutzt werden. Wenn genau dieser 
Betrag bei einem aktuellen GRV-Beitrags-
satz von 18,7 % nicht verbeitragt wird, er-
spart sich sowohl der Arbeitgeber wie der 
Arbeitnehmer je 278,25 Euro jährlich bzw. 
23,19 Euro monatlich. Dies gilt bei einem 
Jahreseinkommen bis zur jeweiligen BBG 
West / Ost. In 2016 sind das 74.400 Euro 
(West) bzw. 64.800 Euro (Ost). Das darü-
ber liegende Entgelt wird ohnehin nicht 
verbeitragt; deshalb kommt es damit 
auch zu keiner (weiteren) Ersparnis.  

Für die GRV-Rente bedeutet das: 2.976 
Euro entsprechen 8,2% eines Entgelt-
punktes (EP). Einen EP bekommen Versi-
cherte mit Durchschnittsverdienst (2016: 
36.267 Euro im Westen) ihrem Renten-
konto gutgeschrieben, wenn sie hälftig 
mit dem Arbeitgeber den Rentenversi-
cherungsbeitrag (2016: 18,7%) entrichtet 
haben. 1 EP ist ab Juli 30,45 Euro im 
Westen und 28,66 Euro im Osten wert.
Das bedeutet (Werte ab 1. Juli 2016 un-
terstellt) für eine Rente nach EP West ein 
jährliches Weniger an Rente von 8,2 % 
von 30,42 Euro =) 2,50 Euro, für eine 
Rente nach EP Ost 2,70 Euro pro Jahr 
(Umwertungsfaktor 1,1479 gemäß An
lage 10 zum SGB VI). Würde ein West-
deutscher 20 Jahre in diesem Umfang 
Entgeltumwandlung betreiben, käme es 
(in heutigen Werten) zu einer monatlichen 
Rentenminderung von 50 Euro. 

Ungerechtfertigte Sozialversicherungs
ersparnis beim Arbeitgeber
Auch der Arbeitgeber spart bei der Entgelt-
umwandlung seiner Beschäftigten die hälfti-
gen Sozialversicherungsbeiträge und hat 
somit einen finanziellen Vorteil aufgrund der 
Vorsorgebereitschaft seiner Beschäftigten. 
Dies ist nicht zu rechtfertigen. 
Die bei Entgeltumwandlung vom Arbeitgeber 
eingesparten Sozialversicherungsbeiträge 
sollten deshalb voll zugunsten der bAV der 
Beschäftigten weitergegeben werden. Eine 

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

15	Vgl. Kiesewetter u.a. 
2016 S. 220
16	Vgl. dazu ausführlich 
Bieback 2016 S. 235 ff.
17	Vgl. Kiesewetter u.a. 
2016, S. 238
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Diese – als Alternative zu einem bAV-Förder-
betrag vorgeschlagene staatliche Arbeit
nehmerförderung – ist abzulehnen. Das Ver-
trauen in die Riester-Rente ist stark gesunken 
und so erscheint es unsinnig, weiteres Geld 
in ein im Auslaufen befindliches System zu 
pumpen. Vielmehr sollte zu der Regelung, die 
vor 2004 galt, nämlich der hälftigen Belas-
tung mit Beiträgen zur GKV – zurückgekehrt 
werden.

212,63 Euro 18 für den Arbeitnehmer in eine 
bAV zahlt, bekommt er den staatlichen bAV-
Förderbetrag von 154 Euro 19 auf dem Weg 
der Verrechnung mit der abzuführenden 
Lohnsteuer erstattet. Der Beschäftigte muss 
keinen eigenen Beitrag leisten, könnte  
sich aber im Wege der Entgeltumwandlung 
beteiligen (siehe auch die Beispiele in Abbil-
dung 3).
Ob nur Gering- oder auch Niedrigverdiener 
bzw. alle Beschäftigten in den Genuss kom-
men sollen, geht aus dem Vorschlag noch 
nicht hervor. In jedem Fall muss ein Rechts-
anspruch des Beschäftigten geschaffen wer-
den, der den Förder- und Arbeitgeberbeitrag 
auslöst. Die Gewährung des Förderbeitrags 
darf nicht in das Belieben des Arbeitgebers 
gestellt werden.

Optimierung einer bestehenden bAV
Viele Tarifverträge sehen den Aufbau einer 
bAV mit Arbeitgeberbeteiligung vor. Dazu bie-
tet der Arbeitgeber regelmäßig einen Durch-
führungsweg 20 an. Wenn der Arbeitgeber 
den steuer- und beitragsfreien Betrag von 
4 % der BBG in der allgemeinen GRV für Be-
schäftigte nutzt, die er der bAV seiner Be-
schäftigten zuführt, verbleibt den Beschäftig-
ten oftmals wenig bis gar kein Raum, zusätz-
lich unter ebenso attraktiven Konditionen 

Übersicht 1: Beiträge zur Sozialversicherung in der Arbeits- und Rentenphase – heutiges 
Recht

	
Durch	das	Gesundheitsmodernisierungsgesetz	(GMG)	2004	wurde	–	ohne	Vertrauensschutz	oder	
Übergangsvorschriften	–	die	volle	und	alleinige	Tragung	der	Beiträge	zur	gesetzlichen	
Krankenversicherung	(GKV)	durch	die	Betriebsrentner	eingeführt.	16	Dies	schreckt	viele	Beschäftigte	
ab,	eine	bAV	aufzubauen.	Wie	sich	die	Beiträge	zur	Sozialversicherung	von	kinderlosen	
Arbeitnehmern	mit	bAV-Ansprüchen	in	der	Arbeits-	und	Rentenphase	gestalten,	zeigt	das	Beispiel	in	
Übersicht	1.	
Das	BMF-Gutachten	nimmt	diese	Problematik	nur	im	Hinblick	auf	die	betriebliche	Riester-Rente	in	
seiner	Empfehlung	2	im	Rahmen	der	staatlichen	Arbeitnehmerförderung	auf.	Es	schlägt	vor,	die	
„nicht	zu	rechtfertigende	Doppelverbeitragung“	17der	Riester-geförderten	bAV	zu	beseitigen.	Dazu	
sollte	alternativ	entweder	die	vor-	oder	nachgelagerte	Verbeitragung	erfolgen.	Derzeit	werden	die	
Aufwendungen	zur	Riester-Rente	in	der	Anspar-	und	in	der	Rentenphase	voll	verbeitragt	(vgl.	hierzu	
auch	Karl-Jürgen	Bieback	S.	235	in	diesem	Heft).	
Diese	–	als	Alternative	zu	einem	bAV-Förderbetrag	vorgeschlagene	staatliche	Arbeitnehmerförderung	
–	ist	abzulehnen.	Das	Vertrauen	in	die	Riester-Rente	ist	stark	gesunken	und	so	erscheint	es	unsinnig,	
weiteres	Geld	in	ein	im	Auslaufen	befindliches	System	zu	pumpen.	Vielmehr	sollte	zu	der	Regelung,	
die	vor	2004	galt,	nämlich	der	hälftigen	Belastung	mit	Beiträgen	zur	GKV	–	zurückgekehrt	werden.	
	
	
Übersicht	1:	Beiträge	zur	Sozialversicherung	in	der	Arbeits-	und	Rentenphase	–	heutiges	Recht	
	
	

Arbeitsphase	 Rentenphase	
Arbeitsentgelt	2500	€	Brutto	 Rente	1000	€	Brutto	 Betriebsrente	**	500	€	Brutto	

	 	 Das	zahlt	
AN	

Das	zahlt	
AG	

	 	 Das	
zahlt	AN	

Das	
zahlt	
RV	

	 	 BRN	zahlt	alleine	

Insges.	 	 516,88	€	 483,12	€	 Insges.	 	 110	€	 73	€	 	 	 91,50	€	

KV	 14,6%	+	
1,1%	ZB	
nur	AN	

210	€	
(7,3%	
+1,1%	=	
8,4%)	

182,50	€	
(7,3%	)	

KV	 14,6%	
+	1,1%	
ZB	
nur	
RN	

84	€	
(7,3%	
+1,1%	=	
8,4%)	

73	€	
(7,3%)	

KV	 14,6%	+	
1,1%	ZB	
=	15,7%	

78,50	€	
	

PflV*	 2,6%	 35,63	€	
(1,425%)	

29,37	€	
(1,425%)	

PflV*	 2,6%	 26	€	
(2,6	%)	

			-	 PflV*	 2,6%	 13	€	
	

RV	 18,7%	 233,75	€	
(9,35%)	

233,75	€	
(9,35%)	

AV	 3%	 37,50	€	
(1,5%)	

37,50	€	
(1,5%)	

	
*einschl.	Kinderlosenbeitrag	von	0,25	%;	abweichend	in	Sachsen	
**	Für	gesetzlich	versicherte	Betriebsrentner	gilt:	Betriebsrenten,	die	weniger	als	1/20	der	

monatlichen	Bezugsgröße	betragen,	unterliegen	nicht	der	Beitragspflicht	(§226	–Abs.	2	SGB	V,	§57	
Abs.	1SGB	XI).	Dies	sind	in	2016	bei	monatlichen	Betriebsrenten	145,25	€,	bei	Kapitalleistungen	
(das	120-fache	der	monatlichen	Rente)	17.430	€.	Bei	Überschreiten	der	Freigrenze	wird	die	
Beitragspflicht	auf	die	gesamte	Leistung	ausgelöst.	

	
	
	
Weitere	Maßnahmen	zur	Stärkung	der	bAV	
	

																																																													
16	Vgl.	dazu	ausführlich	Bieback	2016	S.	235	ff.		
17	Vgl.	Kiesewetter	u.a.	2016,	S.	238	

Weitere Maßnahmen zur Stärkung der bAV

Förderung der bAV
Um wirksame Anreize für eine bessere Ver-
breitung der bAV zu setzen, ist eine staatliche 
Förderung auf jeden Fall im unteren Einkom-
mensbereich – und damit dort, wo Konsum-
verzicht zugunsten des Aufbaus einer bAV 
erforderlich ist – unerlässlich. Neben Maß-
nahmen wie der (teilweisen) Nichtanrech-
nung der bAV im Grundsicherungsbezug 
muss ein staatlicher Zuschuss Hilfestellung 
geben.
Das BMF-Gutachten greift diese Gedanken 
auf und stellt einen bAV-Förderbetrag als 
einfaches, neues Fördermodell vor (vgl. 
Kiesewetter u.a. S. 251). Sofern der Arbeit
geber den Mindesbeitrag in Höhe von  

18	Mindestbetrag nach  
§ 1a Abs. 1 Satz 4 BetrAVG 
in 2015 (= ein Hundert
sechzigstel der Bezugs-
größe)
19	Entspricht der Riester-
Grundzulage
20	Zu den Durchführungs-
wegen vgl. Schminke 
2016, S. 217
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monatlichen gesetzlichen Rente durch 
die sozialversicherungsfreie Entgeltum-
wandlung beträgt pro Jahr der Entgelt-
umwandlung 0,50 Euro, nach 30 Jahren 
also 15 Euro

vorzusorgen. Weitere Ausgaben für die 
Altersvorsorge reduzieren in vollem Umfang 
das Nettoeinkommen. Wie oben bereits 
ausgeführt, mindert jegliche Form von Sozial-
versicherungsfreiheit die gesetzlichen 
Rentenanwartschaften. Um Armut im Alter 
zu begegnen und von dem Grundsatz auszu-
gehend, dass die GRV-Rente eine möglichst 
weitgehende Lebensstandardsicherung 
gewährleisten soll, ist deshalb die Sozialver-
sicherungsfreiheit so weit wie möglich zu 
begrenzen. Die bAV soll die gesetzliche Rente 
grundsätzlich ergänzen und nicht ersetzen. 

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Dazu ein sehr vereinfachtes Beispiel: 
Anna aus Nürnberg bezieht ein Gehalt von 
1.500 Euro im Monat bzw. 18.000 Euro im 
Jahr. Davon wandelt sie 50 Euro monat-
lich um, jährlich 600 Euro. Sie fragt, wie 
viel Betriebsrente sie bei Beginn ihrer 
Rente in 30 Jahren erwarten kann, wenn 
–– sie nur diesen Betrag umwandelt (Varian-
te 1),

–– ihr der Arbeitgeber noch die durch die 
Entgeltumwandlung eingesparten 
Sozialversicherungsbeiträge dazu gibt 
(Variante 2)

–– der Staat ihre bAV mit mtl. 20 Euro bzw. 
jährlich 240 Euro (Variante 3a) oder mit 30 
bzw. 360 Euro (Variante 3b) fördert.
Um ganz sicher zu gehen, unterstellt sie 
0% Zinsen und keine Abschluss- und 
Verwaltungskosten für die bAV und 
wendet die Faustformel an, dass sich 
aus je 10.000 Euro Kapital eine Rente  
von 32 Euro ergibt. Die Minderung ihrer 

Andererseits können und wollen zahlreiche 
Beschäftigte regelmäßig mit einer angemes-
senen Arbeitgeberbeteiligung ihre bAV opti-
mieren. Um beispielsweise das Sparen aus 
dem Netto zu verhindern, ist es denkbar, den 
steuerfreien Rahmen des §3 Nr. 63 EStG zu 
erweitern. Dem Grundsatz „bAV nicht zum 
Nachteil der GRV“ zufolge darf es aber zu 
keiner weiteren Ausweitung der Sozialver
sicherungsfreiheit kommen. Um die 4 %- 
Grenze einzuhalten, ist § 1 ABs. 1 Nr. 9 
Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) 
entsprechend anzupassen und oberhalb  
der 4 %-Grenze von der steuerlichen Norm 
abzukoppeln.

Abbildung 3: Entgeltumwandlung, Zuschuss des Arbeitgebers, staatliche Förderung – was 
kommt dabei heraus? 

Tabelle: Ergebnisse von Entgeltumwandlung nach 30 Jahren (in Euro) 

Kapitalbetrag 
nach 30 Jahren

Monatl. bAV Monatl. Minus 
bei GRV

Monatl. Plus 
insgesamt

Variante 1 18.000 57,60 -15,00 42,60

Variante 2 21.600 69,10 -15,00 54,10

Variante 3a 28.800 92,20 -15,00 77,20

Variante 3b 32.400 103,70 -15,00 88,70

 

Nach 30 Jahren Entgeltumwandlung 
wird sie nach Variante 1 (Kapitalbetrag 
18.000 Euro) entsprechend der Faustfor-
mel eine monatliche Betriebsrente von 
57,60 Euro erhalten. Abzüglich der Min-
derung ihrer gesetzlichen Rente um 
15,00 Euro beträgt ihr zu erwartendes 
monatliches Plus bei der Altersversor-
gung dann 42,60 Euro. Das zeigt die 
Tabelle, die auch die Ergebnisse der 
anderen Varianten enthält.

Da die Höhe ihrer Betriebsrente unter 
1/20 der monatlichen Bezugsgröße liegt, 
muss Anna übrigens in keiner der 
Varianten Beiträge zur Sozialversicherung 
zahlen (s. Übersicht 1).
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Schon heute ist bei geschickter Kombination 
verschiedener Durchführungswege ein 
höherer Betrag als 4 % der BBG steuer- und 
sozialversicherungsfrei (s. dazu Übersicht 2). 
Wer die organisatorischen Möglichkeiten 
dadurch nutzen kann, indem der Arbeitgeber 
mehrere Durchführungswege zur Verfügung 
stellt und einen entsprechenden finanziellen 
Spielraum zur Verfügung hat, kann einen 
höheren Betrag steuer- und beitragsrechtlich 
privilegiert für die bAV verwenden. Dies 
betrifft regelmäßig die Beschäftigten im obe-
ren Einkommensbereich, die von Altersarmut 
nicht bedroht sind und ohnehin eine gute 
Absicherung in der GRV besitzen.

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Übersicht 2: Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten in der bAV 

1)	 Unterstützung bei der erstmaligen Be-
gründung einer bAV: Dies kann auf 
kollektivrechtlicher Ebene durch die Allge-
meinverbindlicherklärung von Tarifverträ-
gen zur bAV geschehen. Auf individueller 
Ebene muss sichergestellt werden, dass 
sich die Anstrengungen des Einzelnen 
und der Konsumverzicht lohnen und Vor-
sorgeansprüche nicht durch Anrechnung 
auf die Grundsicherung ad absurdum ge-
führt werden.

2)	 Der Arbeitgeber darf nicht an der 
Vorsorgebereitschaft seiner Beschäftig-
ten verdienen; deshalb muss die Weiter-
gabe der Sozialversicherungsersparnis 
des Arbeitgebers zugunsten der bAV des 
Beschäftigten gesetzlich verpflichtend 
geregelt werden.

3)	 Um die Anreizwirkung zu erhöhen, muss  
eine staatliche Förderung der bAV einge-
führt werden.

4)	 Die derzeit volle Verbeitragung der Be-
triebsrente in der Kranken- und Pflegever-
sicherung muss wieder auf die hälftige 
Verbeitragung zurückgeführt werden.

Fazit

Das Ziel, die bAV der Beschäftigten zu 
stärken, muss je nach Beschäftigtengruppe 
unterschiedlich angegangen werden.
Für Erwerbstätige, die bisher keine Anwart-
schaft auf eine bAV besitzen – sei es, dass 
sie nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu 
haben oder der Arbeitgeber keine bAV trotz 
Entgeltumwandlungsanspruch angeboten 
hat -, muss der Schwerpunkt auf folgenden 
vier Maßnahmen liegen:



23

Informationsdienst Altersfragen 43 (5), 2016

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Beschäftigte, die nicht der Gefahr von Alters-
armut ausgesetzt sind, aber auch diejenigen, 
die bereits eine bAV haben, müssen die Mög-
lichkeit haben, ihre bAV zu verbessern und zu 
optimieren.
Zusammenfassend kann geschlussfolgert 
werden: Dort, wo es bisher noch keine bAV 
gibt, haben die Arbeitgeber bisher zu wenig 
Anreize, eine bAV einzuführen und die Arbeit-
nehmer zu wenig Geld, um sich zu beteiligen 
und beide zu wenig Ahnung von der komple-
xen Systematik. Wollen die politisch Verant-
wortlichen dies ändern, sind umfangreiche 
Reformschritte erforderlich.
Autoreninfo und Kontakt:
Dr. Judith Kerschbaumer ist Leiterin des 
Bereichs Sozialpolitik in der ver.di- Bundes-
verwaltung 

Kontakt: judith.kerschbaumer@verdi.de
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Aktuelle Debatten und Ent
wicklungen in der betrieblichen 
Altersversorgung

S. Campagna in: Mitbestimmungsförderung. 
Report Nr. 15, 2016; Hans Böckler Stiftung

Welche Auswirkungen hat die gegenwärtige 
Niedrigzinsphase auf die betriebliche Alters-
versorgung und insbesondere auf die Pen
sionsrückstellungen in den Unternehmens
bilanzen?
Welche Maßnahmen werden gegenwärtig 
diskutiert, um die bilanziellen Herausforde-
rungen in Bezug auf die Pensionsrückstellun-
gen zu meistern?
Welche politischen Initiativen werden aktuell 
in der Europäischen Union vorangetrieben, 
um die betriebliche Altersversorgung zu sta-
bilisieren?
Welche politischen Debatten werden gegen-
wärtig in Deutschland geführt, um die Prob-
leme im Rahmen der betrieblichen Altersver-
sorgung anzupacken?

Quelle und download: www.boeckler.de/
pdf/p_mbf_report_2016_15.pdf 
 
 

Alt. Arm. Ausgegrenzt? 

Altersarmut und das Recht auf Teilhabe. 
Schwerpunkt in Pro Alter 3/16

Das Heft widmet sich dem Thema mit folgen-
den Beiträgen:
–– F. J. Hensel: Altersarmut wirksam bekämp-
fen. Positionen und Perspektiven der Natio-
nalen Armutskonferenz 
Immer mehr Menschen sind im Alter auf 
Grundsicherung angewiesen, weil ihre Ren-
te nicht ausreicht. Das liegt einerseits am 

sinkenden Rentenniveau, andererseits aber 
auch am Wandel der Arbeitswelt mit Millio-
nen Geringverdienern, Minijobbern und 
Hartz-IV-Empfängern. (…) Er fordert des-
halb einen armutspräventiven Ansatz in der 
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Familienpolitik. 
Neben der finanziellen Absicherung im 
Alter muss auch die soziale Teilhabe älterer 
Menschen sichergestellt werden. (ebd. S. 
11)

–– U. Schneider: Steigende Altersarmut –  
trotz guter Wirtschaftslage 
Bei keiner anderen Bevölkerungsgruppe 
wächst die Armut so rasant wie bei den 
Älteren, sagt Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Paritätischen. Rund 3,4 
Millionen Rentner gelten als arm, heißt es 
im neuen Armutsbericht des Wohlfahrts-
verbandes. (..) Ulrich Schneider fordert des-
halb eine Reform der Rentenpolitik – und 
eine Anhebung des Rentenniveaus. (ebd. 
S. 14)

–– F. Blank und S. Schulz: Pflegekräften droht 
Altersarmut Ursache sind  
oft problematische Beschäftigungsbedin-
gungen 
Ausgerechnet Menschen, die sich ihr 
Leben lang um Alte und Kranke kümmern, 
stehen finanziell schlecht da, wenn sie 
selbst ins Rentenalter kommen. Das ist 
nicht nur die Folge von politischen Refor-
men, sondern auch von problematischen 
Beschäftigungsbedingungen. (ebd. S. 18)

–– J. Schmitz: Arbeiten trotz Rentenalter. For-
schungsprojekt untersucht Hintergründe zu 
„Erwerbstätigkeit und Rente“ 
Arbeiten bis zur Rente und dann den Ruhe-
stand genießen? Das war einmal. Immer 
mehr Menschen arbeiten auch noch jenseits 
der 65, weil sie Spaß an der Arbeit haben. 
Doch rund ein Drittel der erwerbstätigen 
Rentner arbeiten, um ihr Existenzminimum 
zu erreichen. Ihre Zahl wird künftig steigen, 
befürchtet Jutta Schmitz, Leiterin des 
Projekts „Erwerbstätigkeit und Rente“ am 

Kurzinformationen aus Politik und Praxis der Altenhilfe
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Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ). 
(ebd. S. 20)

–– J. Rock: Kein Einzelfall. Armut im Alter und 
bei Erwerbsminderung am Beispiel von drei 
Erwerbsbiografien 
Altersarmut ist „zu einem wesentlichen  
Teil das Ergebnis politischer Weichenstel-
lungen und Prioritätensetzungen“, sagt 
Joachim Rock, Abteilungsleiter für Sozial- 
und Europapolitik beim Paritätischen Ge-
samtverband. Über die Armut im Alter und 
bei Erwerbsminderung am Beispiel von  
drei Erwerbsbiographien. (ebd. S. 24)

–– F. Schulz-Nieswandt: Altersarmut – mehr als 
eine Frage der Einkommensarmut 
Arm zu sein bedeutet weit mehr, als nur 
über wenig Geld zu verfügen. Denn Ein-
kommensarmut schränkt die grundrechtlich 
verbürgte Chance auf gesellschaftliche Teil-
habe ein. Seniorengenossenschaften – wie 
auch andere Formen der gemeinschaftli-
chen Alltagsgestaltung – können dazu bei-
tragen, zumindest das soziale Ausgegrenzt-
Sein zu mindern. (ebd. S. 27)

–– S. Liebermann und G. Bosch: Utopie oder 
Irrweg? Bedingungsloses Grundeinkommen 
Ein fester Betrag, den der Staat jedem 
Bürger überweist: ohne Gegenleistung und 
unabhängig vom Bedarf. Das sieht das 
Bedingungslose Grundeinkommen vor. Ist 
das eine sinnvolle Lösung gegen die 
drohende Altersarmut? Was spricht dafür, 
was dagegen? Argumente von dem 
Befürworter Sascha Liebermann und dem 
Kritiker Gerhard Bosch. (ebd. S. 31) 
 
 

Kurswechsel in der Rentenpolitik

Schwerpunktthema in der Sozialen Sicher-
heit Heft 9 / 2016

–– H. Nakielski: DGB-Gewerkschaften starten 
Rentenkampagne 
Der DGB hat zusammen mit seinen Einzel-
gewerkschaften am 6. September eine 
Rentenkampagne unter dem Motto „Kurs-
wechsel: die gesetzliche Rente stärken!“ 
gestartet. Aus Sicht der Gewerkschaften 
ist ein Kurswechsel nötig. Dazu müsse das 
gesetzliche Rentenniveau zunächst stabili-
siert und langfristig deutlich erhöht werden. 

Aus der Altersforschung

Aus dem DZA

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Auch die betriebliche Altersversorgung sei 
zu stärken und auszuweiten. (ebd. S. 345)

–– I. Schäfer: Die Rente muss auch morgen 
reichen! 
Seit der Jahrtausendwende bleiben die 
Renten hinter den Löhnen zurück und das 
Rentenniveau sinkt. Wie die Entwicklung in 
den letzten Jahren war und wie sie weiter-
geht, wenn kein Kurswechsel in der Alters-
sicherungspolitik stattfindet, wird hier 
erläutert. Und es wird aufgezeigt, was kurz-
fristig getan werden kann, um das Renten-
niveau zu stabilisieren und wo die mittel
fristigen Perspektiven liegen. (ebd. S. 346)

–– Acht Fragen an A. Buntenbach zur Renten-
kampagne der DGB-Gewerkschaften: „Ge-
rade die 20-bis 40-Jährigen profitieren von 
unseren Vorschlägen“

–– J. Kerschbaumer u. K. Schulze Buschoff: 
Die Alterssicherung von Frauen – wie weiter 
mit der Rente? 
Die seit der Jahrtausendwende verfolgte 
Alterssicherungspolitik führt zu negativen 
Auswirkungen für einen Großteil der Bevöl-
kerung, insbesondere auch zur Verstärkung 
von »Rentenlücken« für Frauen. Immer 
häufiger können sie bei ihren oftmals relativ 
niedrigen Einkommen auch nach langer 
Beitragsleistung und / oder Unterbrechun-
gen der Erwerbs- oder Versicherungs
biografien kein armutsvermeidendes Leis-
tungsniveau in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erreichen. Frauen sind deshalb 
zunehmend auf bedürftigkeitsgeprüfte Zu-
satzleistungen angewiesen. Betriebsrenten 
schließen die Rentenlücken derzeit nicht 
ausreichend. Hier wird der Frage nachge-
gangen, welche Reformmaßnahmen not-
wendig sind, um Altersarmut von Frauen  
zu vermeiden bzw. zu bekämpfen. (ebd. S. 
353)

–– N. Fröhler: Flexibilisierung mittels Rentner-
arbeit und Abschlagsausgleich? 
Die Regierungskoalition will mehr und flexi-
blere Übergänge vom Arbeitsleben in die 
Rente ermöglichen. Dazu hat die Bundes
regierung am 14. September eine Formulie-
rungshilfe für ein »Flexirentengesetz« be-
schlossen. Das Vorhaben zielt auf kleinere 
Veränderungen im Sozialrecht, mit denen 
vor allem die schon lange bestehenden, 
bislang aber kaum genutzten Möglichkeiten 
des Teilrentenbezugs, des Ausgleichs von 
Rentenabschlägen und der Fortsetzung 
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bzw. Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
attraktiver gemacht werden sollen. Ob dies 
mit der geplanten Reform tatsächlich ge
lingen kann, muss allerdings bezweifelt 
werden. Denn die Ursachen für das bisheri-
ge geringe Interesse von Beschäftigten 
und Betrieben an diesen Optionen werden 
darin nur unzureichend berücksichtigt. Der 
folgende Beitrag umreißt den tatsächlichen 
Reformbedarf und zeigt auf, in welcher 
Weise die Rahmenregelungen zur Teilrente, 
zum Abschlagsausgleich und zur Beschäfti-
gung jenseits der Regelaltersgrenze gestal-
tet werden müssten, um sie zu wirklichen 
individuellen, betrieblichen und tariflichen 
Altersübergängen werden zu lassen. (ebd. 
S. 361). 
 
 

Wie wollen wir morgen leben 
und was können wir dafür tun? – 
Sorge und Mitverantwortung in 
der Kommune
 
Jahrestagung der BAGSO vom 14.-15.11. 
zum Siebten Altenbericht

Wie Menschen alt werden, hängt in großem 
Maße von den lokalen Bedingungen ab. Aus 
diesem Grund befasste sich die Sachverstän-
digenkommission für den Siebten Altenbe-
richt der Bundesregierung mit lokalen Unter-
stützungs- und Sorgestrukturen: Wie funktio-
nieren solche Strukturen? Unter welchen Vor-
aussetzungen entstehen sie? Und vor allem: 
Mit welchen Maßnahmen können sie geför-
dert und nachhaltig gestärkt werden?  

Die Fachtagung wendet sich an haupt- und 
ehrenamtliche Akteure in der Seniorenarbeit 
und Seniorenpolitik. Ziel ist es herauszuar
beiten, welche Rolle Verbände und Initiativen 
zu Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger 
Gemeinschaften übernehmen können und 
welche Wege zum Ziel führen.  

Neben den Impulsreferaten von Vertretern 
der Altenberichtskommission, Prof. Dr. Rolf 
Heinze (Bochum), Prof. Dr. Thomas Klie 
(Freiburg) und Prof. Dr. Andreas Kruse (Hei-

delberg) wird die nordrhein-westfälische 
Sozialministerin Barbara Steffens den ab-
schließenden Vortrag halten. 
 
Die Veranstaltung findet im Universitätsclub 
Bonn statt, die Teilnahme an der Veran
staltung ist kostenfrei, eine Anmeldung erfor-
derlich. Ansprechpartnerin: Heike Felscher; 
E-Mail: felscher@bagso.de 

Ausführliches Programm und Anmeldung 
über die Website der BAGSO:  
www.bagso.de/veranstaltungen.html#c8083 
 
Quelle: ebd.
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des Lebens“ vorstellen (Stuttgart: Klett-Cotta 
Verlag, 2014) und sich Fragen von Zuhörer/
innen stellen.  
 
Die Autorin beschäftigt sich in ihrem Buch 
mit der Geschwisterbeziehung, der längsten 
Beziehung des Lebens. Laut Klappentext in 
einer Patchwork Familie als „Halb-, Stief-  
und leibliche Schwester“ aufgewachsen, 
beschreibt, analysiert und systematisiert die 
Journalistin ihre vielfältigen Erfahrungen mit 
ihren eigenen Geschwistern. Diese ergänzt 
sie durch Beobachtungen an Freunden und 
Angehörigen. Fachliteratur der 30-jährigen-
Geschwisterforschung nutzt die Verfasserin 
zum Aufzeigen von Zusammenhängen und 
zur Einordnung der eigenen Erfahrungen und 
Beobachtungen. In fünf Teilen geht sie dem 
Phänomen „Geschwister“ und „Geschwis-
terbeziehungen“ unter unterschiedlichen 
Gesichtspunkten nach. Zuneigung und emoti-
onale Verbundenheit entstehen meist erst im 
Erwachsenenalter und sind keine Selbstver-
ständlichkeit, da Geschwister – so Sitzler – 
tiefer und gezielter verletzen können als 
andere Menschen – und das ein Leben lang. 
Die Lesung wird begleitet durch eine Diskus-
sion.
 
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 
den 1.12.2016 in der Zeit von 17:30 bis 
19:00 Uhr statt. 

„Vielfalt und Wandel des Alters 
– Zwei Jahrzehnte Deutscher 
Alterssurvey (DEAS)“Folien zum 
Download

Am 05.10.2016 fand in Berlin die Veranstal-
tung statt, die gemeinsam vom Deutschen 
Zentrum für Altersfragen (DZA) und der 
BAGSO organisiert wurde. Über 220 Teilneh-
mende aus Politik, Praxis, Wissenschaft und 
Medien diskutierten zentrale Ergebnisse zu 
den Themenbereichen Wohnen, Erwerbsar-
beit/Übergang in den Ruhestand, Gesund-
heit, Sorgetätigkeiten/ehrenamtliches Enga-
gement und die Bedeutung sozialer Bezie-
hungen. 

Die Präsentationen der Vorträge finden Sie 
jetzt unter: www.dza.de/forschung/deas/ta-
gung-2016.html
 
 

Geschwister. Die längste 
Beziehung des Lebens

Lesung von Susann Sitzler 

Im Rahmen der Vortragsreihe des Deutschen 
Zentrums für Altersfragen (DZA) führt die 
Bibliothek Autorenlesungen zu alterns
wissenschaftlich und alterspolitisch bedeut-
samen Themen durch. Diese Lesungen 
bieten die Möglichkeit, mit Autor/innen, Jour-
nalist/innen und Schriftsteller/innen unserer 
Zeit, die sich in ihren Werken mit den 
Lebenslagen, Lebenssituationen und Lebens-
stilen älter werdender Menschen im gesell-
schafts- und sozialpolitischen Kontext ausein-
andersetzen, ins Gespräch zu kommen.
 
Am 1. Dezember 2016 wird Susann Sitzler ihr 
Buch „Geschwister. Die längste Beziehung 

Aus dem Deutschen Zentrum für Altersfragen 
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